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Gesetz über Vermögensanlagen  
(Vermögensanlagengesetz - VermAnlG) 

VermAnlG 

Ausfertigungsdatum: 06.12.2011 

Vollzitat: 

"Vermögensanlagengesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2481)  das zuletzt durch Artikel 
11 Absatz 3 des Gesetzes vom 11. April 2017 (BGBl. I S. 802) geändert worden ist" 

Stand: zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 54 G v. 18.7.2016 I 1666 

Hinweis: Änderung durch Art. 11 Abs. 3 G v. 11.4.2017 I 802 (Nr. 20) textlich nachgewiesen, 
dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet 

Änderung durch Art. 5 des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungs-
diensterichtlinie vom 31.05.2017 
 
  
Das G wurde als Artikel 1 d. G v. 6.12.2011 I 2481 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. 
Art. 26 Abs. 3 dieses G am 1.6.2012 in Kraft getreten. § 7 Abs. 3, § 13 Abs. 6 und § 27 Abs. 2 
sind gem. Art. 26 Abs. 1 am 13.12.2011 in Kraft getreten. 

Inhaltsübersicht  
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Allgemeine Bestimmungen 

§  1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§  2 Ausnahmen für einzelne Arten von Vermögensanlagen 

§  2a Befreiungen für Schwarmfinanzierungen 

§  2b Befreiungen für soziale Projekte 

§  2c Befreiungen für gemeinnützige Projekte und Religionsgemeinschaften 

§  2d Widerrufsrecht 

§  3 Aufsicht, Anordnungsbefugnis 

§  4 Verschwiegenheitspflicht 
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§  5b Nicht zugelassene Vermögensanlagen 
 
 
 

ACHTUNG - 
di

es
 is

t e
in

e 
au

f G
ru

nd
la

ge
 d

er
 p

er
 9

.5
.2

01
7 

vo
rli

eg
en

de
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
er

ar
be

ite
te

 S
yn

op
se

 - 

Die
s i

st
 K

EIN
 o

ffi
zie

lle
r E

nt
wur

f u
nd

 is
t A

USDRÜCKLI
CH 

OHNE G
EW

ÄHR a
uf

 R
ic

ht
ig

ke
it 

un
d 

Vol
lst

än
di

gk
ei

t !

deutscher
crowdsourcing

verband



 

 Seite 2 von 36 
 3113436_13111872_1 

Abschnitt 2 
Verkaufsprospekt, 

Vermögensanlagen-Informationsblatt 
und Information der Anleger 

Unterabschnitt 1 
Pflichten des Anbieters 

§  6 Pflicht zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts 

§  7 Inhalt des Verkaufsprospekts; Verordnungsermächtigung 

§  8 Billigung des Verkaufsprospekts 

§  8a Gültigkeit des Verkaufsprospekts 

§  9 Frist und Form der Veröffentlichung 

§ 10 Veröffentlichung eines unvollständigen Verkaufsprospekts 

§ 
10a 

Mitteilung der Beendigung des öffentlichen Angebots und der vollständigen Tilgung 

§ 11 Veröffentlichung ergänzender Angaben 

§ 
11a 

Veröffentlichungspflichten nach Beendigung des öffentlichen Angebots; Verordnungser-
mächtigung 

§ 12 Werbung für Vermögensanlagen 

§ 13 Vermögensanlagen-Informat onsblatt 

§ 14 Hinterlegung des Verkaufsprospekts u d des Vermögensanlagen-Informationsblatts 

§ 15 Anlegerinformation 
 
 

Unterabschnitt 2 
Befugnisse der Bundesanstalt 

§ 15a Zusätzliche Angaben 

§ 16 Untersagung von Werbung 

§ 17 Untersagung der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts 

§ 18 Untersagung des öffentlichen Angebots 

§ 19 Auskünfte des Anbieters 
 
 

Unterabschnitt 3 
Haftung 

§ 20 Haftung bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt 

§ 21 Haftung bei fehlendem Verkaufsprospekt 
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§ 22 Haftung bei unrichtigem oder fehlendem Vermögensanlagen-Informationsblatt 
 
 

Abschnitt 3 
Rechnungslegung und Prüfung 

§ 23 Erstellung und Bekanntmachung von Jahresberichten 

§ 24 Inhalt von Jahresabschlüssen und Lageberichten 

§ 25 Prüfung und Bestätigung des Abschlussprüfers 

§ 26 Verkürzung der handelsrechtlichen Offenlegungsfrist 
 
 

Abschnitt 4 
Sofortiger Vollzug und Bekanntmachung 

§ 26a Sofortiger Vollzug 

§ 26b Bekanntmachung von Maßnahmen 

§ 26c Bekanntmachung von Bußgeldentscheidungen 
 
 

Abschnitt 5 
Gebühren, 

Straf-, Bußgeld- und 
Ordnungsgeldbestimmungen 
sowie Übergangsvorschriften 

§ 27 Gebühren und Auslagen 

§ 28 Strafvorschrif en 

§ 29 Allgemeine Bußgeldvorschriften 

§ 30 Bußgeldvorschriften zur Rechnungslegung 

§ 31 Ordnung geldvorschriften 

§ 32 Übergangsvorschriften 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz ist auf  Vermögensanlagen anzuwenden, d ie im Inland öf fentlich angeboten 
werden. 
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(2) Ver mögensanlagen im Si nne d ieses G esetzes s ind nicht i n Wertpapieren im Sinne  des  
Wertpapierprospektgesetzes verbriefte und n icht a ls Ante ile an I nvestmentvermögen im Sinne 
des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs ausgestaltete  

 
1. Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren  
 
2. Anteile an e inem Ver mögen, das  der  Em ittent od er ein Dr itter in e genem Namen f ür 
 fremde Rechnung hält oder verwaltet (Treuhandvermögen), 
 
3. par tiarische Darlehen, 
 
4. Nac hrangdarlehen, 
 
5. G enussrechte, 
 
6. Nam ensschuldverschreibungen und 
 
7. sonstige Anlagen, die eine Verzinsung und Rückzahlung oder einen vermögenswerten 
 Barausgleich im  Aus tausch für die zeitweise Überlassung von Geld gewähren oder i n 
 Aussicht s tellen, s ofern die An nahme de  G elder nicht a ls Ei nlagengeschäft im  Si nne 
 des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes zu qualifizieren ist. 
 
(3) Emittent im Sinne dieses Gesetzes ist die Person oder die Gesellschaft, deren Vermögens-
anlagen auf Grund eines öffentlichen Angebots im Inland ausgegeben sind. 

§ 2 Ausnahmen für einzelne Arten von Vermögensanlagen 

(1) Die §§ 5a b is 26 m it Ausnahme von § 18 A bsatz 2 und 3 s owie § 1 9 Absatz 1 Nummer 3 
und 4 dieses Gese zes sind nicht anzuwenden auf  

 
1. Anteile a n ei ner G enos enschaft im  Sinne des  § 1 des  G enossenschaftsgesetzes, 
 wenn für den Vertrieb der Anteile keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird, 
 
1a  Vermögensanlagen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 3, 4 und 7, deren Emittent eine 
 Genossenschaft im  Sinne  des  § 1 des  G enossenschaftsgesetzes is t un d d ie aus
 schließlich den M itgliedern der  Genossenschaft angeboten werden, wenn für den Ver
 trieb der Vermögensanlagen keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird, 
 
2. Vermögensanlagen, d ie von Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds im Sinne 
 der §§ 1 und 236 des Versicherungsaufsichtsgesetzes emittiert werden, 
 
3. Angebote, bei denen  
 

a) von derselben Vermögensanlage im Sinne von § 1 Absatz 2 nicht mehr als 20 
 Ante ile angeboten werden, 
 
b) der Verkaufspreis der im Zeitraum von zwölf Monaten angebotenen Anteile ei-
 ner Vermögensanlage im Sinne von § 1 Absatz 2 insgesamt 100 000 Euro nicht 
 über steigt oder 
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c) der Preis jedes angebotenen Anteils einer Vermögensanlage im Sinne von § 1 
 Absatz 2 mindestens 200 000 Euro je Anleger beträgt, 
 

4. Angebote, di e s ich nur  an  Per sonen r ichten, d ie ber uflich oder  ge werblich f ür eigene 
 oder f remde Rec hnung Wertpapiere od er Ver mögensanlagen er werben od er ver äu-
 ße rn, 
 
5. Vermögensanlagen, die Teil eines Angebots sind, für das bereits im Inland ein gültiger 
 Verkaufsprospekt veröffentlicht worden ist, 
 
6. Vermögensanlagen, die einem begrenzten Personenkreis oder nu  den Arbeitnehmern 
 von i hrem Arbeitgeber od er von  e inem m it des sen U nternehmen verbundenen Unter-
 nehm en angeboten werden, 
 
7. Vermögensanlagen, die ausgegeben werden  
 

a) von einem Mitgliedstaat der Europäis hen Union  einem anderen Vertragsstaat 
 des Abkommens über  den Europäischen Wirtschaftsraum, einem  Vol lmitglied-
 staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so-
 fern dies er nic ht innerhalb der  let zten f ünf J ahre s eine Aus landsschulden um
 geschuldet o der v or v ergleichbaren Za hlungsschwierigkeiten g estanden h at, 
 oder einem Staat, der mit dem Internationalen Währungsfonds besondere Kre-
 ditabkommen i m Z usammenhang m it des sen Al lgemeinen Kr editvereinbarun-
 gen getroffen hat, 
 
b) von einer Gebietskörperschaft der in Buchstabe a genannten Staaten, 
 
c) von einer internationalen Organisation des öffentlichen Rechts, der mindestens 
 ein M tgliedstaat der  E uropäischen Uni on o der ei n a nderer V ertragsstaat d es 
 Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört, 
 
d) von einem Kredit stitut im Sinne des §  1 Absatz 1  des Kreditwesengesetzes, 
 von e inem F inanzdienstleistungsinstitut, das  F inanzdienstleistungen im  Sinne 
 des § 1 A bsa z 1a Satz 2 Nummer 1 bis  4 des  Kreditwesengesetzes erbringt, 
 von der  Kreditanstalt f ür W iederaufbau oder  von e inem nac h § 5 3b Absatz 1 
 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen, das  re-
 gelmäßig seinen Jahresabschluss offenlegt, sofern die Ausgabe außer im Falle 
 der Ausgabe von Namensschuldverschreibungen dauerhaft oder wiederholt er-
 folgt; eine wiederholte Ausgabe liegt vor, wenn in den zwölf Kalendermonaten 
 vor dem öffentlichen Angebot mindestens eine Emission innerhalb der Europäi-
 schen Unio n oder  i nnerhalb eines  an deren Ver tragsstaates des  Abk ommens 
 über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben worden ist, oder 
 
e) von e iner Gesellschaft oder juristischen Person m it Si tz in e inem Mitgliedstaat 
 der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
 über den Europäischen Wirtschaftsraum, die ihr e Tätigkeit unter einem Staats-
 monopol a usübt un d d ie d urch ei n b esonderes G esetz oder auf G rund eines 
 besonderen Gesetzes geschaffen worden ist oder geregelt wird oder für deren 
 Vermögensanlagen ein Mitgliedstaat der Europäischen Union oder eines seiner 
 Bundesländer oder ein anderer Vertragsstaat des Abkommens über den Eur o-
 päischen Wirtschaftsraum oder e ines seiner Bundesländer d ie unbedingte und 
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 unwiderrufliche G ewährleistung f ür ihr e V erzinsung und Rückzahlung über
 nom men hat, 
 

8. Vermögensanlagen, die bei e iner Umwandlung von Unternehmen nach den Vorschrif-
 ten des Umwandlungsgesetzes angeboten werden oder die a ls Gegenleistung im Rah-
 men eines Angebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz angeboten 
 wer den, und 
 
9. Vermögensanlagen, die vor dem 1. Juli 2005 erstmals veräußert worden sind und nach 
 dem 1. Juli 2005 öf fentlich auf einem Markt angeboten werden  der regelmäßig stattfin-
 det, geregelte Funktions- und Z ugangsbedingungen hat, f ür das  Publik um unm ttelbar 
 oder mittelbar zugänglich ist und unter der Verantwortung seines Betreibers steht. 
 
(2) In den Angeboten nach Absatz 1 Nummer 1a und 3 ist darauf hinzuweisen, dass eine Pros-
pektpflicht nicht besteht. Bei Angeboten nach Absatz 1 Num mer 1a hat der  Vorstand der Ge-
nossenschaft daf ür zu sor gen, dass de n M itgliedern der Gen ossenschaft vor Vertragsschluss 
die wesentlichen Informationen über die Vermögensanlage zur Verfügung gestellt werden. 

§ 2a Befreiungen für Schwarmfinanzierungen 

(1) Die §§ 5a, 6 bis 11a, 12 Absatz 1, § 14 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, die §§ 15a, 17, 
18 Absatz 1 Nummer 2 bis  6, § 19 A bsatz 1 Nummer 2, die § § 20, 21, 23 Absatz 2 Nummer 2 
und 4, § 2 4 Absatz 5 bis 8 und § 25 s ind n icht anzuwenden auf  Vermögensanlagen im Sinne 
von § 1 Abs atz 2 Num mer 3, 4 und 7, wenn d er Ver kaufspreis s ämtlicher von dem  Anbieter 
angebotener Vermögensanlagen desselben Emittenten 2,5 Millionen Euro nicht übersteigt. 
 
(2) § 23 Absatz 2 Nummer 1 ist im Fall des Absatzes 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
Jahresabschluss nicht von einem Abschlussprüfer geprüft werden muss. § 24 Absatz 1 bis 4 ist 
im Fall des Absatzes 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass nach diesem Gesetz kein Lagebe-
richt erstellt werden muss  

(3) Die Bef re ung nac h den Abs ätzen 1 und 2 ist nu r auf  Vermögensanlagen a nwendbar, d ie 
ausschließl ch i m Wege der A nlageberatung oder  A nlagevermittlung über eine Intern et-
Dienstleistungsplattform verm ttelt werden, die durch Gesetz oder Verordnung verpflichtet ist, zu 
prüfe  ob der  G e amtbetrag der  Ver mögensanlagen des selben Em ittenten, d ie vo n ei nem 
Anleger e worben werden k önnen, der  k eine Kapitalgesellschaft is t, f olgende Betr äge n icht 
übersteigt:  

 
1. 1 000 Euro, 
 
2. 10 000 Euro, sofern der jeweilige Anleger nach einer von ihm zu erteilenden Selbstaus-
 kunft über ein f rei verfügbares Vermögen in Form von Bankguthaben und Finanzinstru-
 menten von mindestens 100 000 Euro verfügt, oder 
 
3. den zweifachen Betrag d es dur chschnittlichen m onatlichen Ne ttoeinkommens d es j e-
 weiligen Anlegers nach einer von ihm zu erteilenden Selbstauskunft, höchstens jedoch 
 10 000 Euro. 
 
(4) Die Bef reiung nach den Absätzen 1 un d 2 k ann nicht in Anspruch genommen werden, so-
lange eine Vermögensanlage des Emittenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 öffentlich angeboten 
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wird oder eine auf diese Weise angebotene Vermögensanlage des Emittenten nicht vollständig 
getilgt ist. 
 
(5) Vermögensanlagen s ind zum öffentlichen Angebot nicht zugelassen, wenn ihr Emittent auf 
das Unternehmen, das die Internet-Dienstleistungsplattform betreibt, unmittelbar oder mittelbar 
maßgeblichen Einfluss aus üben k ann. Der  Em ittent kann ins besondere d ann maßgeblichen 
Einfluss im Sinne von Satz 1 ausüben, wenn 
 
1.  ein Mitglied seiner Geschäftsführung oder seines Vorstands oder deren Angehöriger im 
 Sinne des §  15  der  Abgabenordnung auch Mitglied der  G eschäftsführun  oder des  
 Vorstands des  Unternehmens is t, das  di e I nternet-Dienstleistungsplattform betr eibt, 
 oder 
 
2.  der Em ittent m it dem  Unte rnehmen, das  d ie Int ernet-Die stleis ungsplattform betreibt, 
 gemäß § 15 des Aktiengesetzes verbunden ist. 

§ 2b Befreiungen für soziale Projekte 

(1) Auf  Vermögensanlagen im Sinne von § 1 A bsatz 2 Nummer 3 und 4 s ind d ie §§ 5 a, 6 b is 
11a, 12 Absatz 1, § 14 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1, die §§ 15a, 17, 18 Absatz 1 Num-
mer 2 bis 6, § 19 Absatz 1 Nummer 2, die §§ 20, 21, 23 Absatz 2 Nummer 2 und 4, § 24 Absatz 
5 bis 8 und § 25 nicht anzuwenden, wenn  

 
1. für den Vertrieb der Vermögensanlagen keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt wird, 
 
2. der  Verkaufspreis sämtlicher von dem  Anbieter angebotenen Vermögensanlagen des-
 selben Emittenten 2,5 Millionen Euro nicht übersteigt und 
 
3. der v ereinbarte j ährliche Sollzinssatz nicht üb er de m höher en d er f olgenden bei den 
 W erte liegt:  
 

a) 1,5 Prozent, 
 
b) der m arktüblichen Em issionsrendite f ür Anla gen am  Kap italmarkt in H ypothe-
 kenpfandbriefen mit gleicher Laufzeit. 
 

§ 2a Absatz 2 gilt e tsprechend. 

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 ist nur auf Vermögensanlagen anwendbar, die von Emittenten 
mit einer in der Satzung festgelegten sozialen Zielsetzung ausgegeben werden, die die folgen-
den Merkmale aufweisen:  

 
1. höchstens 10 000 000 Euro Bilanzsumme und 
 
2. höchstens 1 0 000 000 Euro Um satzerlöse in den zwölf Mon aten v or dem  Abs chluss-
 s tichtag. 
 
§ 267a Absatz 1 Satz 2 und 3 des Handelsgesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 2c Befreiungen für gemeinnützige Projekte und Religionsgemeinschaften 

(1) Auf  Vermögensanlagen im Sinne von § 1 A bsatz 2 Nummer 3 und 4 s ind d ie §§ 5 a, 6 b is 
11a, 12 Absatz 1, die §§ 13 bis 15a, 17, 18 Absatz 1 Nummer 2 bis 7, § 19 Absatz 1 Numme  2, 
die §§ 20 bis 22, 23 Absatz 2 Nummer 2 und 4, § 24 Absatz 5 bis 8 und § 25 nicht anzuwenden, 
wenn  

 
1. für den Vertrieb der Vermögensanlagen keine erfolgsabhängige Ve gütung gezahlt wird, 
 
2. der  Verkaufspreis sämtlicher von dem  Anbieter angebotenen Vermögensanlagen des-
 selben Emittenten 2,5 Millionen Euro nicht übersteigt und 
 
3. der v ereinbarte j ährliche Sollzinssatz nicht üb er de m höher en d er f olgenden bei den 
 W erte liegt:  
 

a) 1,5 Prozent, 
 
b) der m arktüblichen Em issionsrendite f ür Anla gen am  Kap italmarkt in H ypothe-
 kenpfandbriefen mit gleicher Laufzeit. 
 

§ 2a Absatz 2 gilt entsprechend  Darüber hinaus sind unter den in Satz 1 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Voraussetzungen auc h di e §§ 23 b is 25 nic ht an zuwenden, wenn der  Ver kaufspreis 
sämtlicher von dem Anb ieter angebotenen Vermögensanlagen desselben Emittenten 250 000 
Euro nicht übersteigt. 

(2) Die B efreiung nach A bsatz 1 is t n ur auf  Ver mögensanlagen a nwendbar, die aus gegeben 
werden von  

 
1. Körperschaften, die nach § 52 Absatz 2 Satz 1 der Abgabenordnung als gemeinnützig 
 anerkannt sind  oder 
 
2. inländischen K irchen oder Rel igionsgemeinschaften, die in der  Rechtsform einer Kör-
 perschaft des  öf entlichen Rechts v erfasst s ind und auf G rund des Artikels 14 0 des  
 Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 6 der Weimarer Reichsverfassung 
 vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1383) Steuern erheben oder am Steueraufkommen der 
 steuererhebenden kirchlichen Körperschaften teilhaben. 

§ 2d Widerrufsrecht 

(1) Der Anleger ist an seine Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Vertrags über eine 
Vermögensanlage im  Sinne der  §§ 2a bis 2c ger ichtet is t, n icht m ehr gebunden, wenn er s ie 
fristgerecht in T extform w iderrufen hat. Z ur F ristwahrung ge nügt di e r echtzeitige A bsendung 
des Widerrufs. 
 
(2) Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anbieter. Aus der Erklärung muss der 
Entschluss des Anlegers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss 
keine Begründung enthalten. 
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(3) Die Widerrufsfrist beträgt 14  Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, wenn der Vertrag über 
die Vermögensanlage ei nen deu tlichen H inweis a uf das  Widerrufsrecht enthä lt, einschließlich 
Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist; sonst beginnt die 
Widerrufsfrist zu dem Zeitpunkt, zu dem der Anleger einen solchen Hinweis in T extform erhält. 
Ist der Beginn der Widerrufsfrist streitig, so trifft die Beweislast den Emittenten. Das Widerrufs-
recht erlischt spätestens zwölf Monate nach dem Vertragsschluss. 
(4) Im  F all des  Widerrufs s ind d ie empfangenen Leistungen un verzüglich zurückzugewähren. 
Für den Z eitraum zwis chen der  Aus zahlung u nd der  Rück zahlung d es Anl agebetrags hat der  
Emittent die vereinbarte Gegenleistung gegenüber dem Anleger zu erbringen. 
 
(5) Von den Vorschriften dieses Paragraphen darf nicht zum Nachteil des Anlegers abgewichen 
werden. 

§ 3 Aufsicht, Anordnungsbefugnis 

Die Bundesanstalt f ür F inanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) üb  die Aufsicht über  das 
Angebot von Vermögensanlagen nach den Vorschriften d ieses Gesetzes aus . Die Bundesan-
stalt ist befugt, im Rahmen der Aufsicht alle Anordnungen zu treffen  die erforderlich und geeig-
net sind, um das Angebot von Vermögensanlagen mit diesem Gesetz und den auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Bestimmungen im Einklang zu erhalten. 

§ 4 Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die  be i der Bundesanstalt Beschäftigten und die nach §  4  Abs atz 3 des F inanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse eines nach diesem Gesetz Verpflich-
teten oder eines Dr itten liegt, insbesondere Geschäfts- und Betr iebsgeheimnisse sowie perso-
nenbezogene Daten, n icht unbefugt of fenbaren oder verwerten, auch wenn s ie nicht m ehr im  
Dienst sind oder ihre Tätigkeit beendet ist. Dies gilt auch für andere Personen, die durch dienst-
liche Berichterstattung Kenntnis von den in Sat z 1 bezeichneten Tatsachen erhalten. Ein unbe-
fugtes O ffenbaren oder  Ve rwerten im  Sinne des  Sa tzes 1 liegt i nsbesondere n icht vor , wenn  
Tatsachen weitergegeben werden an  

 
1. Strafverfolgungsbehörden oder für Straf- und Bußgeldsachen zuständige Gerichte, 
 
2. kraft Gesetzes oder im öffentl ichen Auftrag mit der Überwachung von Börsen oder an-
 deren Märkten, an denen Finanzinstrumente gehandelt werden, des Handels mit Finan-
 zinstrumenten oder  D evisen, v on Kreditinstituten, F inanzdienstleistungsinstituten, In-
 vestmentgesellschaften, F inanzunternehmen, F inanzanlagenvermittlern oder  Versiche-
 rungsunternehmen betraute Stellen sowie von diesen beauftragte Personen, 
 soweit diese Stellen d ie Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Für die 
 bei diesen Stellen beschäftigten Personen gilt die Verschwiegenheitspflicht nach Satz 1 
 entsprechend. An e ine St elle eines an deren Staates dürfen di e T atsachen nur  weiter
 gegeben werden, wenn d iese Ste lle und die von ihr beauftragten Personen einer dem 
 Satz 1 entsprechenden Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

(2) Die §§ 93, 97 u nd 105 Absatz 1, § 111 A bsatz 5 in Verbindung mit § 105 Ab satz 1 sowie § 
116 Absatz 1 der Abgabenordnung gelten für die in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Perso-
nen nur, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens we-
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gen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens be-
nötigen. Die in Satz 1 genannten Vorschriften sind jedoch nicht anzuwenden, soweit Tatsachen 
betroffen sind,  

 
1. die den in Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 bezeichneten Personen durch eine Stelle eines 
 anderen Staates im Sinne von Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 oder durch von dieser Stelle 
 beauftragte Personen mitgeteilt worden sind oder 
 
2. von de nen be i der Bu ndesanstalt bes chäftigte Personen dadurch Kenntnis er langen, 
 dass s ie an der Aufsicht über d irekt von  der  Europäischen Zentralbank beaufsichtigte 
 Institute mitwirken, insbesondere in gemeinsamen Aufsichtsteams nach Artikel 2 Num-
 mer 6 der  Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. Apr il 
 2014 zur Einrichtung eines Rahmenwerks für die Z usammenarbeit zwischen der Euro-
 päischen Z entralbank und den nat ionalen zuständigen Be hörden und d en nat ionalen 
 benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM- Rah-
 menverordnung) ( EZB/2014/17) ( ABl. L 14 1 v om 14 5.2014, S  1) , u nd d ie n ach de n 
 Regeln der Europäischen Zentralbank geheim sind. 

§ 5 Bekanntgabe und Zustellung 

(1) Verfügungen, d ie gegenüber einer Person mit Wohnsitz im Ausland oder e inem Unterneh-
men mit Sitz im Ausland ergehen, hat die Bundesanstalt derjenigen Person bekannt zu geben, 
die als Bevollmächtigte benannt wurde. Ist keine bevollmächtigte Person mit Sitz im Inland be-
nannt, erfolgt die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger. 
 
(2) Ist die Verfügung zuzustellen, erfolgt die Zustellung bei Personen mit Wohnsitz im Ausland 
oder U nternehmen m it Sit z im Aus land an  d iejenige Person, d ie als Bevollmächtigte b enannt 
wurde. Ist keine bevo lmächtigte Person mit Sitz im Inland benannt, erfolgt die Zustellung durch 
öffentliche Bekann machung im Bundesanzeiger. 
 
(3) Ein Emittent von Vermögensa lagen mit Sitz im Ausland hat der Bundesanstalt eine bevoll-
mächtigte P erson m it S itz im Inland  zu b enennen, an d ie Bekanntgaben nach Absatz 1  u nd 
Zustellungen nach Absatz 2 er folgen k önnen. D ie Benennung ha t g leichzeitig mit der  Einr ei-
chung des Verkaufsprospekts zur Billigung nach § 8 zu erfolgen. 

§ 5a Laufzeit von Vermögensanlagen 

Vermögensanlagen m üssen ein e Lauf zeit v on m indestens 24 Mon aten a b dem  Zeitpunkt des 
erstmaligen Erwerbs und eine ordentliche Kündigungsfrist von m indestens sechs Monaten vor-
sehen. Bei Vermögensanlagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 2 ist eine Kündigung nur zum 
Schluss eines Geschäftsjahres zulässig, sofern der Gesellschaftsvertrag oder die Anlagebedin-
gungen nichts Abweichendes vorsehen. 

§ 5b Nicht zugelassene Vermögensanlagen 

Vermögensanlagen, d ie e ine Nachschusspflicht vorsehen, s ind zum öffentlichen Angebot oder 
Vertrieb im Inland nicht zugelassen. 
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Abschnitt 2 
Verkaufsprospekt, Vermögensanlagen-Informationsblatt und Information der Anleger 

Unterabschnitt 1 
Pflichten des Anbieters 

§ 6 Pflicht zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospek s 

Ein Anbieter, der  im  Inlan d Ver mögensanlagen öf fentlich anb ietet, m uss eine n Ve kaufspros-
pekt nach diesem Gesetz veröffentlichen, sofern nicht bereits nach anderen Vo schriften eine  
Prospektpflicht besteht oder ein gültiger Verkaufsprospekt nach den Vorschriften dieses Geset-
zes bereits veröffentlicht worden ist. 

§ 7 Inhalt des Verkaufsprospekts; Verordnungsermächtigung 

(1) Der  Verkaufsprospekt muss alle tats ächlichen und rechtlichen Angaben en thalten, d ie not-
wendig sind, um dem Publikum eine zutreffende Beurteilung des Emit enten der Vermögensan-
lagen und der Vermögensanlagen selbst zu ermöglichen. Bestehen die Vermögensanlagen aus 
Anteilen an einem Treuhandvermögen und besteht dieses ganz oder teilweise aus einem Anteil 
an ei ner G esellschaft, s o m uss der  Ver kaufsprospekt auc h di e ents prechenden Ang aben zu 
dieser Gesellschaft enthalten. 
 
(2) Der  Verkaufsprospekt hat m it einem  Deck b att zu beginnen, das  e inen deutlichen H inweis 
darauf enthalten muss, dass die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt nicht 
Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospekts durch die Bundesanstalt ist. Ferner ist an her-
vorgehobener S telle im  V erkaufsprospekt ein a usdrücklicher Hin weis darauf auf zunehmen, 
dass bei f ehlerhaftem Verkaufsprospekt Haf tungsansprüche nur dann bestehen können, wenn 
die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch inner-
halb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, 
erworben wird  Im Verkaufsprospek  darf weder der Begriff „Fonds“ noch ein Begriff, der diesen 
Begriff enthält, zur Bezeichnung des Emittenten oder der Vermögensanlage verwendet werden. 

(3) Das  Bundes ministerium der  F inanzen wird er mächtigt, d urch Rec htsverordnung, die n icht 
der Z ustimmung des  Bund esrates bedar f, im  Einv ernehmen mit de m Bundes ministerium de r 
Justiz u nd f ür Ver braucherschutz di e zum Sc hutz d es Pub likums er forderlichen Vor schriften 
über die Sprache, den Inhalt und den Aufbau des Verkaufsprospekts zu erlassen, insbesondere 
über  

 
1. die er forderlichen An gaben zu de n P ersonen oder G esellschaften, di e di e V erantwor-
 tung f ür den I nhalt d es V erkaufsprospekts ins gesamt oder  für bes timmte Angab en 
 über nehmen, 
 
2. die Beschreibung der angebotenen Vermögensanlagen und ihre Hauptmerkmale sowie 
 die v erfolgten An lageziele der  Ver mögensanlage e inschließlich d er f inanziellen Z iele 
 und der Anlagepolitik, 
 
3. die erforderlichen Angaben über die Gesellschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, 
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4. die erforderlichen Angaben zu dem Emittenten der Vermögensanlagen, zu seinem Ka-
 pital u nd s einer G eschäftstätigkeit, s einer V ermögens-, F inanz- u nd Ertragslage, e in
 schließlich des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie deren Offenlegung, 
 
5. die er forderlichen An gaben zu d en G eschäftsaussichten d es Em ittenten der Ver mö-
 gensanlagen und über seine Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane und 
 
6. die beizufügenden Unterlagen. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können auch Ausnahmen bestimmt werden, in denen von 
der Aufnahme einzelner Angaben in den Verkaufsprospekt abgesehen werden kann   

 
1. wenn beim Emittenten der Vermögensanlagen, be i den angebotenen Vermögensanla-
 gen oder bei dem Kreis der mit dem Angebot angesprochenen Anleger besondere Um-
 stände vorliegen und den Interessen des Publikums durch eine anderweitige Unterrich-
 tung ausreichend Rechnung getragen ist oder 
 
2. wenn di ese Angaben von ger inger Bed eutung sind o der durch ihr e Auf nahme in den 
 Verkaufsprospekt ein er heblicher Schaden be m Em ttenten der Vermögensanlagen zu 
 bef ürchten wäre. 
 

§ 8 Billigung des Verkaufsprospekts 

(1) Ein Verkaufsprospekt darf vor seiner Bil igung nicht veröffentlicht werden. Die Bundesanstalt 
entscheidet über die Billigung nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Verkaufspros-
pekts eins chließlich einer Prüfung der Kohärenz und Ver ständlichkeit s eines In halts. B ei der  
Prüfung der  Kohärenz prüft die B undesanstalt insbesondere, ob f ür das laufende und das  fol-
gende Geschäftsjahr die V ermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten, die Geschäfts-
aussichten sowie ihre Auswirkungen auf die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen 
gegenüber dem  Anle ger nachzukommen, i m Ver kaufsprospekt w iderspruchsfrei dar gestellt 
werden. 
 
(2) Die  Bundesanstalt teilt dem Anbieter innerhalb von 20 Werktagen nach E ingang des  Ver-
kauf prospekts ihre Entscheidung mit. 
 
(3) Hat die B undesanstalt Anha ltspunkte daf ür, das s der  Ver kaufsprospekt u nvollständig is t 
oder es ergänzender Informationen bedarf, gilt die in Absatz 2 genannte Frist erst ab dem Zeit-
punkt  zu dem diese Informationen eingehen. Die Bundesanstalt soll den Anbieter über die nach 
ihrer Auffassung v orliegende U nvollständigkeit des  V erkaufsprospekts oder  übe r die  No twen-
digkeit er gänzender Informationen innerhalb vo n zeh n Werktagen ab E ingang des  Verkaufs-
prospekts informieren. 

§ 8a Gültigkeit des Verkaufsprospekts 

Ein Verkaufsprospekt ist nach seiner Billigung zwölf Monate lang für öffentliche Angebote gültig, 
sofern er um die nach § 11 erforderlichen Nachträge ergänzt wird. 
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§ 9 Frist und Form der Veröffentlichung 

(1) Der Verkaufsprospekt muss mindestens einen Werktag vor dem öffentlichen Angebot nach 
Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 und 2 veröffentlicht werden. 

(2) Der Verkaufsprospekt ist in der Form zu veröffentlichen, dass er  

 
1. auf der Internetseite des Anbieters und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird oder 
 
2. auf der  Internetseite des Anbieters veröffentlicht und bei den im  Ver aufsprospekt be-
 nannten Zahlstellen zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird; dies is t im Bundes-
 anzeiger bekannt zu machen. 
 Werden Ver mögensanlagen üb er e in elektronisches Inf ormationsverbreitungssystem 
 angeboten, ist der Verkaufsprospekt auch in diesem zu veröffentlichen; in dem Angebot 
 ist auf  die F undstelle im e lektronischen Inf ormationsverbreitungssystem hin zuweisen. 
 Der Anb ieter hat d er Bu ndesanstalt Datum  und O rt der  Ver öffentlichung u nverzüglich 
 s chriftlich mitzuteilen. 
 

§ 10 Veröffentlichung eines unvollständigen Verkaufsprospekts 

Werden ein zelne Angebotsbedingungen er st k urz vor dem  öff entlichen A ngebot f estgesetzt, 
darf der  Ver kaufsprospekt ohne d iese Angaben nur  v eröffentlicht werden, s ofern er  Aus kunft 
darüber gib t, wie di ese A ngaben nac hgetragen werden. Di e nac hzutragenden Angaben s ind 
spätestens am Tag des öffentlichen Angebots entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 und 2 zu ver-
öffentlichen. Die nac hzutragenden Angaben s ind d er Bun desanstalt s pätestens am  Tag ihr er 
Veröffentlichung zu übermitteln  

§ 10a Mitteilung der Beendigung des öffentlichen Angebots und der vollständigen Til-
gung 

(1) Der  Anbi eter hat d er B undesanstalt die Beendigung des  öf fentlichen Ang ebots s owie di e 
vollständige T i gung der Ve mögensanlage unverzüglich s chriftlich od er e lektronisch m itzutei-
len  Die vollständige Tilgung der Vermögensanlage ist erfolgt, wenn die Hauptforderung sowie 
al e Nebenleistungen gezahlt sind. 
 
(2) Bis zum Eingang der betreffenden Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 bei der Bundesanstalt gilt 
das öffentliche Angebot oder die T ilgung der Vermögensanlage als fortdauernd. Unterlässt der 
Anbieter di e Mi tteilung n ach Abs atz 1 Satz 1 , gi lt d as öff entliche An gebot im  Hinb lick auf  die 
Pflichten nach den §§ 11 und 11a mit dem Ablauf der Gültigkeit des Verkaufsprospekts als be-
endet. 

§ 11 Veröffentlichung ergänzender Angaben 

(1) Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf die im Ver-
kaufsprospekt enthaltenen Angaben, die die Beurteilung der Vermögensanlagen oder des Emit-
tenten beeinflussen könnten und die nach der Billigung des Prospekts und während der Dauer 
des öffentlichen An gebots auf treten oder  festgestellt wer den, ist in  einem Nachtrag zum  Ver-
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kaufsprospekt ge mäß Sat z 5 zu veröffentlichen. Ein wichtiger n euer Um stand i m Sinn e v on 
Satz 1 ist insbesondere  

 
1. jeder neu offengelegte Jahresabschluss und Lagebericht des Emittenten, 
 
2. jeder neu offengelegte Konzernabschluss des Emittenten sowie 
 
3. jeder Um stand, der  s ich a uf die G eschäftsaussichten des  Em ittenten m indestens f ür 
 das l aufende G eschäftsjahr er heblich a uswirkt und geeignet is t, d ie F ähigkeiten des  
 Emittenten zur Erfüllung s einer Ver pflichtungen ge genüber dem Anle ge  er heblich zu 
 bee inträchtigen. 
 
Der Anbieter hat d en Nachtrag vor seiner Veröffentlichung bei der Bundesanstal  zur Billigung 
einzureichen. Die B undesanstalt ha t den Nac htrag na ch Eing ang b innen e iner F rist von zehn 
Werktagen ents prechend § 8 A bsatz 1 Satz 2 u nd Absatz 3 zu billigen. D ie Veröffentlichung 
muss nach der Billigung unverzüglich in  entsprechender Anwendung des § 9 Absatz 2 Satz 1 
und 2 vorgenommen werden. 
 
(2) An leger, d ie v or der  V eröffentlichung d es Nac htrags e ine auf  d en Erwerb oder die Zeich-
nung der Vermögensanlagen ger ichtete Willenserklärung abgegeben haben, k önnen diese in-
nerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern 
noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform gegenüber  d er i m Nac htrag als  Em pfänger des  Widerrufs be zeichneten P erson zu 
erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Auf die Rechtsfolgen des Wider-
rufs ist § 357a des  Bürgerlichen Gesetzbu hs entsprechend anzuwenden. Der Nachtrag muss 
an hervorgehobener Stelle eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten. 
 
(3) Der  Anb ieter hat n eben dem  von der  Bundesanstalt g ebilligten Verkaufsprospekt eine u m 
sämtliche Nachträge ergänzte Fa sung des Verkaufsprospekts zu veröffentlichen. Dabei ist der 
nachtragspflichtige Um stand j eweils a n der  Stelle einzufügen, a n der  der V erkaufsprospekt 
geändert wird  D ie j eweiligen Änderungen ge genüber dem  von  d er B undesanstalt gebilligten 
Verkaufspro pekt sind kenntlich zu machen. § 9 Abs atz 2 S atz 1 u nd 2 g ilt entsprechend. Der 
von der Bu ndesanstalt ge billigte Verkaufsprospekt und di e ei nzelnen N achträge s ind b is zur 
vollständigen Tilgung der Vermögensanlage nach § 9 Absatz 2 Satz 1 und 2 zugänglich zu ma-
chen  
 

§ 11a Veröffentlichungspflichten nach Beendigung des öffentlichen Angebots; Verord-
nungsermächtigung 

(1) Der Emittent einer Vermögensanlage ist nach Beendigung des öffentlichen Angebots einer 
Vermögensanlage verpflichtet, jede Tatsache, die s ich auf ihn oder  die von ihm emittierte Ver-
mögensanlage unmittelbar bezieht und nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich gemäß Absatz 
3 Sat z 1 zu veröffentlichen, wenn s ie gee ignet is t, d ie Fähigkeit des  Em ittenten zur Er füllung 
seiner Verpflichtungen gegenüber dem Anleger erheblich zu beeinträchtigen. Die Verpflichtung 
entfällt mit der vollständigen Tilgung der Vermögensanlage. 
 
(2) Der Emittent hat die Tatsache vor der Zuleitung nach Absatz 3 der Bundesanstalt mitzutei-
len. Di e Bundesanstalt m acht di e T atsache s pätestens am  dr itten Werktag nac h E ingang a uf 
ihrer Internetseite bekannt. 
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(3) Die betreffenden Tatsachen sind zur Veröffentlichung Medien zuzuleiten, einschließlich sol-
cher, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information im Inland verbreiten 
und j ederzeit zugänglich s ind. Der  Bundesanstalt is t di e Veröffentlichung unt er Ang abe d es 
Textes der Veröffentlichung, der Medien, an di e die I nformation gesandt wurde, sowie des ge-
nauen Zeitpunkts der Versendung an die Medien mitzuteilen. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die n icht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen erlassen über den Mindestinhalt, die Art, 
die Sprache, den Umfang und die Form  

 
1. der Veröffentlichung nach Absatz 3 Satz 1 und 
 
2. der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2. 
 
Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt übertragen. 

§ 12 Werbung für Vermögensanlagen 

(1) Der Anbieter hat dafür zu sorgen, dass in Werbung für öffentlich angebotene Vermögensan-
lagen, in der auf die wesentlichen Merkmale der Vermögensanlage hingewiesen wird, ein Hin-
weis auf den Verkaufsprospekt und dessen Veröffentlichung aufgenommen wird. 

(2) Der Anbieter hat dafür zu sorgen, dass in Werbung für öffentlich angebotene Vermögensan-
lagen der  f olgende deut lich her vorgehobene Warnhinweis auf genommen w ird: „ Der Er werb 
dieser Vermögensanlage ist m it er heblichen R isiken ver bunden un d k ann zum volls tändigen 
Verlust des  eingesetzten Vermögens führen “ Bei einer Werbung in elektronischen Medien, in 
der ausschließlich Schriftzeichen verwendet werden, kann der Hinweis in einem separaten Do-
kument erfolgen, wenn die Werbung  

 
1. weniger als 210 Schriftze chen umfasst und 
 
2. einen deutlich h ervorgehobenen L ink auf  di eses Do kument enthä lt, der m it „Warnhin-
 weis“ gekennzeichnet ist. 
 
(3) Der Anbieter hat dafür zu sorgen, dass in Werbung für öffentlich angebotene Vermögensan-
lagen, die eine Angabe zu einer Rendite der Vermögensanlage enthält, die nicht lediglich eine 
vertragliche feste Verzinsung der Vermögensanlage wiedergibt, der folgende deutlich hervorge-
hobene Hinweis aufgenommen wird: „Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und 
kann auch niedriger ausfallen.“ 
 
(4) Eine Werbung f ür öff entlich ange botene Vermögensanlagen dar f keinen Hi nweis auf  die  
Befugnisse der Bundesanstalt nach diesem Gesetz enthalten. 
 
(5) In einer  Werbung f ür öff entlich an gebotene Ve rmögensanlagen dar f w eder der  Begr iff 
„Fonds“ noch e in Begriff, der diesen Begriff enthält, zur Bezeichnung des Emittenten oder der 
Vermögensanlage verwendet werden. 
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§ 13 Vermögensanlagen-Informationsblatt 

(1) Ein Anbieter, der im Inland Vermögensanlagen öffentlich anbietet, muss vor dem Beginn des 
öffentlichen Angebots ne ben dem  Ver kaufsprospekt oder im  F all d er §§ 2a u nd 2b  auch ei n 
Vermögensanlagen-Informationsblatt erstellen und bei der Bundesanstalt hinterlegen, sofern für 
die V ermögensanlagen k ein B asisinformationsblatt n ach d er V erordnung ( EU) Nr. 12 86/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformations-
blätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) 
(ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1, L 358 v om 13.12.2014, S. 50), die durch die Verordnung (EU) 
2016/2340 (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 35) geändert worden ist, veröffen licht werden muss. 
 
(2) Das Vermögensanlagen-Informationsblatt darf erst veröffentlicht werden, wenn die Bundes-
anstalt die Veröffentlichung gestattet. Die Gestattung ist zu er teilen  wenn das Vermögensanla-
gen-Informationsblatt vollständig alle Angaben und Hinweise enthä t, die nach den folgenden 
Absätzen, auch in V erbindung mit der nach Absatz 8 zu er lassenden Rechtsverordnung, erfor-
derlich s ind, und d iese Angaben und Hinweise in der vorgeschriebenen Reihenfolge er folgen. 
Wird die Pr ospektausnahme nach § 2a o der § 2b in Anspruch genommen, hat die Bundesan-
stalt dem  Anbieter innerhalb von  10 Werktagen nac h Ei ngang des  Ver mögensanlagen-
Informationsblatts mitzuteilen, ob s ie die Veröffentlichung gestattet  Gelangt die Bundesanstalt 
zu d er Auf fassung, das s die ihr zur G estattung übermittelten U nterlagen un vollständig s ind, 
beginnt die Frist nach Satz 3 erst ab dem Zeitpunkt zu aufen, zu dem die fehlenden Unterlagen 
eingehen. Die Bundesanstalt soll dem Anbieter im Fall des Satzes 3 innerhalb von fünf Werkta-
gen nach Eingang des V ermögensanlagen Informationsblatts m itteilen, wenn s ie nac h Sa tz 4 
weitere U nterlagen f ür er forderlich h ält. Wird das  V ermögensanlagen-Informationsblatt neben 
einem Verkaufsprospekt hinter egt, g elten di e F ris en des  § 8 Abs atz 2 und 3 oder  des  § 11  
Absatz 1 Satz 4. 

(2)(3) Das Vermögensanlagen Informationsb att darf nicht mehr als drei DIN-A4-Seiten umfas-
sen. Es muss mindestens die wesentlichen Informationen über die Vermögensanlagen in über -
sichtlicher und le icht ver ständlicher Weise in d er n achfolgenden Re ihenfolge j eweils in einer 
Form so enthalten, dass das Publikum insbesondere  

 
1. die Art und die genaue Bezeichnung der Vermögensanlage, 
 
2. Angaben zur Identität des Anbieters, des Emittenten einschließlich seiner Geschäftstä-
 tigkeit und in dem Fall, dass die Prospektausnahme nach § 2a i n Anspruch genommen 
 wird, Angaben zur Identität der Internet-Dienstleistungsplattform,  
 
2.3. die Anlagestrategie, Anlagepolitik und die Anlageobjekte, 
 
2a. (zukünftig in Kraft) 
 
2c.4. die L aufzeit, u nd d ie Kündigungsfrist der  Ver mögensanlage u nd d ie Konditionen der  
 Zinszahlung und Rückzahlung, 
 
3.5. die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken, 
 
6. das Emissionsvolumen, die Art und Anzahl der Anteile, 
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2b.7. den auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses berechneten Verschul-
 dungsgrad des Emittenten, 
 
2c. die Laufzeit und die Kündigungsfrist der Vermögensanlage, 
 
3. die mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken, 
 
4.8. die Aussichten f ür di e vertragsgemäße Z inszahlung und R ückzahlung Kapitalrückzah
 lun g und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen und 
 
5.9. die mit der Vermögensanlage verbundenen Kosten und Prov sionen, im Falle der Inan-
 spruchnahme der Prospektausnahme nach § 2 a einschließlich sämtlicher Entgelte und 
 sonstigen Leistungen, die die Internet-Dienstleistungsplattform von dem  Emittenten für 
 die Vermittlung der Vermögensanlage erhält, sowie 
 
10.  das Nic htvorliegen eines unm ittelbaren o der m ittelbaren m aßgeblichen Einflusses im  
 Sinne v on § 2a Absatz 5  des  Em ittenten auf  die I nternet-Dienstleistungsplattform in 
 dem Fall, dass die Prospektausnahme nach § 2a in Anspruch genommen wird, 
 
einschätzen und mit den Merkmalen anderer Finanzinstrumente bestmöglich verglei- chen 
kann. 
 
(3)(4) Das  Ver mögensanlagen-Informationsblatt m uss zudem folgenden dr ucktechnisch her -
vorgehobenen Warnhinweis auf  der  er sten Se e, un mittelbar unt erhalb der  er sten Üb erschrift 
enthalten: „Der Er werb d ieser Ver mögensanlage is t mit er heblichen R isiken ver bunden un d 
kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“  Das Vermögensanla-
gen-Informationsblatt muss im Anschluss an die Angaben nach § 13 Absatz 3 zudem in folgen-
der Reihenfolge enthalten: 

 
2.1. einen H inweis dar auf, da ss die in haltliche R ichtigkeit d es das  Ver mögensanlagen-
 Informationsblatts nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt unterliegt, 
 
1. Angaben über die Identität des Anbieters, 
 
2. einen Hinweis darauf, dass das Vermögensanlagen Informationsblatt nicht der Prüfung 
 durch die Bundesanstalt unterliegt, 
 
3.2. einen Hinweis auf  den Ve rkaufsprospekt und dar auf, w o und  w ie dieser er hältlich ist 
 und dass er kostenlos angefordert werden kann, 
 
3a.3. einen Hinweis auf den let zten of fengelegten Jahresabschluss und darauf, wo und wie 
 dieser erhältlich ist, 
 
4. einen Hinweis darauf, dass der Anleger eine etwaige Anlageentscheidung bezüglich der 
 betroffenen Vermögensanlagen auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts stüt-
 zen  sollte, und 
 
5. einen Hinweis darauf, dass Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Vermögensan-
 lagen-Informationsblatt enthaltenen Angabe nur dann bestehen können, wenn d ie An-
 gabe irreführend, unrichtig oder  nic ht m it den ei nschlägigen T eilen d es Verkaufspros-
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 pekts vereinbar ist und wenn die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen 
 Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öf fentlichen 
 Angebot der Vermögensanlagen im Inland, erworben wird. 
 
(3a) (5) Abweichend von Absatz 3 Nummer 3 und 4  Abs atz 4 Nummer 2 und 4 muss das Ver-
mögensanlagen-Informationsblatt in d em F all, das s die Erstellung ei nes Ve kaufsprospekts 
nach § 2a oder § 2 b ent behrlich is t, f olgenden Hi nweis ent halten: „Für d ie V ermögensanlage 
wurde kein von der Bundesanstalt gebilligter Verkaufsprospekt erstellt hinterlegt. Weitergehen-
de Informationen erhält der Anleger unmittelbar vom Anbieter oder Emittenten der Vermögens-
anlage.“ Abweichend von Absatz 3 Num mer 5 Abs atz 4 Num mer 5 muss das Vermögensanla-
gen-Informationsblatt in den in Satz 1 genannten Fällen e inen Hinweis darauf enthalten  dass 
Ansprüche auf  der  G rundlage einer i n dem  Ver mögensanlagen Informa ionsblatt en thaltenen 
Angabe nur dann bestehen können, wenn d ie Angabe ir reführend oder unrichtig is t und wenn 
die Vermögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spä estens jedoch inner-
halb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensan agen im Inland, 
erworben wird. 
 
(4) (6 ) Der  A nleger m uss die in Absatz 2 bezeichneten Absatz 3  auf gezählten Informationen 
verstehen können, ohne hierfür zusätzliche Dokumente heranziehen zu müssen. Die Angaben 
in dem Vermögensanlagen-Informationsblatt sind kurz zu halten und in allgemein verständlicher 
Sprache a bzufassen. Sie müssen redlich und e indeu ig u nd dür fen nic ht ir reführend s ein und 
müssen mit den eins chlägigen T eilen des  V erkaufsprospekts über einstimmen. Das  Ver mö-
gensanlagen-Informationsblatt d arf s ich j eweils n ur a uf eine b estimmte Vermögensanlage be-
ziehen und k eine werbenden oder sonstigen Informationen enthalten, die nicht dem genannten 
Zweck die nen. Im  Ver mögensanlagen-Informationsblatt is t di e Verwendung des  Begriffs 
„Fonds“ oder  e ines Begriffs, der  dies en B egriff enthä lt, zur Be zeichnung des E mittenten od er 
der Ver mögensanlage u nzulässig  Das  V ermögensanlagen-Informationsblatt d arf keinen H in-
weis auf die Befugnisse der Bundesanstalt nach diesem Gesetz enthalten. 
 
(5) (7) Die in dem Vermögensanlagen-Informationsblatt enthaltenen Angaben sind während der 
Dauer des öf fentlichen Angebots n ch Maßgabe des Satzes 3 zu ak tualisieren, wenn s ie un-
richtig o der un vereinbar mit den A ngaben im Ver kaufsprospekt s ind oder  wen n er gänzende 
Angaben in e inem Nac htrag zum Ver kaufsprospekt nach § 11 veröffentlicht wer den. EineDie 
aktualisierte Fassung des  Ver mögensanlagen-Informationsblatts muss i st in d iesem Z eitraum 
stets gem . § 13a  a uf der  Inter netseite des  Anbieters zugänglich se in zu ve röffentlichen un d 
muss bei den im  Ver kaufsprospekt ang egebenen Stellen ber eitgehalten werden. D as Dat um 
der letzten Aktualisierung sowie die Zahl der seit der erstmaligen Erstellung des Vermögensan-
lagen-Informationsblatts v orgenommenen Ak tualisierungen s ind im Ver mögensanlagen-
Informationsblatt zu  nennen. Is t d ie Erstellung eines Verkaufsprospektes nach § 2a oder § 2b 
entbehrl ch, ge ten die Sätze 1 b is 3 ents prechend f ür j eden wic htigen neu en Umstand oder  
jede wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf die im Vermögensanlagen- Informationsblatt enthal-
tenen Angaben, d ie die Beurteilung der Vermögensanlagen oder des Emittenten beeinflussen 
könnten und die nach der Gestattung der Veröffentlichung und während der Dauer des öffentli-
chen Angebots auf treten oder festgestellt werden; Absatz 2 f indet in d iesem Fall jedoch keine 
Anwendung. 
 
(6) Auf  d er er sten Seite m uss das  Vermögensanlagen Informationsblatt f olgenden drucktech
nisch her vorgehobenen Warnhinweis entha lten: „ Der Er werb d ieser Ver mögensanlage is t m it 
erheblichen R isiken v erbunden un d k ann zum vol lständigen V erlust des e ingesetzten Vermö
gens führen.“ 
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(7) (8) Das  Bundesministerium der  F inanzen k ann durch Rechtsverordnung, d ie nicht der Zu-
stimmung des  Bund esrates bedar f, im  Einv ernehmen m it dem  Bundes ministerium der  J ustiz 
und für Verbraucherschutz nähere Bestimmungen zu Inhalt und Aufbau der Informationsblätter 
erlassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt übertragen. 
 
„§ 13a Frist und Form der Veröffentlichung eines Vermögensanlagen-Informationsbla s 
 
(1) Das  h interlegte Vermögensanlagen-Informationsblatt m uss mindestens einen Werktag vor  
dem ö ffentlichen A ngebot auf der  Inter netseite des Anb ieters ver öffentlicht werden od er vom  
Anbieter zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden. 
 
(2) Is t die Erstellung e ines Ver kaufsprospektes nac h § 2a oder § 2b entbehrlich, m uss das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt auf der Internetseite der Inte net- Dienstleistungsplattform 
und des Anbieters ohne Zugriffsbeschränkungen für jedermann zugänglich sein “ 

§ 14 Hinterlegung des Verkaufsprospekts und des Vermögensanlagen-Informationsblatts 

(1) Der  A nbieter m uss de n f ür die  V ermögensanlagen zu erstellenden V erkaufsprospekt vor  
dessen Veröffentlichung der Bu ndesanst lt a ls Hin terlegungsstelle übermitteln. Z eitgleich m it 
der Hinterlegung nach Satz 1 hat d er Anbieter zudem das nach § 13 er stellte Vermögensanla-
gen-Informationsblatt bei der Bundesanstalt zu hinterlegen  
 
(2) Die  B undesanstalt bestätigt d em Anbi eter de n T ag d es Eingangs d es V erkaufsprospekts 
und des Vermögensanlagen-Informationsblatts. Der hinterlegte Verkaufsprospekt und das nach 
Absatz 1 hinterlegte Vermögensanlagen nformationsblatt werden von der Bundesanstalt zehn 
Jahre aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
der Verkaufsprospekt und das Vermögensanlagen-Informationsblatt hinterlegt worden sind. 
 
(3) Der  An bieter ha t der  Bundesanstalt im  Falle einer Veröffentlichung ergänzender A ngaben 
nach § 11 den Nachtrag zum Verkaufsprospekt zum Zweck der Hinterlegung zu übermitteln. Im 
Falle einer Ak tualisierung des Vermögensanlagen-Informationsblatts nach § 13 Absatz 5 § 13 
Absatz 7  h at der Anbieter der Bundesanstalt ei ne ak tualisierte Fassung d es Vermögensanla-
gen-Informationsblatts zum Zweck der Hinterlegung zu übermitteln. 

§ 15 Anlegerinformation 

(1) Der Anbieter hat einem Anleger oder einem am Erwerb einer Vermögensanlage Interessier-
ten auf  dessen Ver langen während der Dauer des öf fentlichen Angebots nach § 11 Sat z 1 j e-
derzeit den Verkaufsprospekt und eine ak tuelle Fassung des nach § 13 er stellten Vermögens-
anlagen-Informationsblatts in Textform, auf  Ver langen in  Papierform zu übermitteln. Der  Emit-
tent hat einem Anleger oder einem am Erwerb einer Vermögensanlage Interessierten auf des-
sen Verlangen jederzeit den letzten veröffentlichten Jahresabschluss und Lagebericht in Text-
form, auf  Ver langen in Papierform, zu übermitteln. Auf Antrag e iner Person, die i n Bezug auf  
Vermögensanlagen A nlageberatung, Anlage- oder  Abschlussvermittlung erbringt oder  V ermö-
gensanlagen verkauft, hat der Anbieter dieser Person das nach § 13 erstellte Vermögensanla-
gen-Informationsblatt in Textform zu übermitteln. 

(2) Im Falle des Eigenvertriebs hat der Anbieter rechtzeitig vor Vertragsschluss dem am Erwerb 
einer Ver mögensanlage Inter essierten d as na ch § 13 erstellte Vermögensanlagen-
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Informationsblatt in der jeweils aktuellen Fassung und auf Verlangen den Verkaufsprospekt zur 
Verfügung zu stellen. Der am Erwerb einer Vermögensanlage Interessierte ist darauf hinzuwei-
sen, wo im Geltungsbereich des Gesetzes und auf welche Weise er die Unterlagen nach Satz 1 
erhalten kann. Erbringt der  Anbieter im  Falle des E igenvertriebs keine Anlageberatung, hat er  
den am Erwerb einer Vermögensanlage Interessierten rechtzeitig vor Vertragsschluss in  Text-
form darauf hinzuweisen, dass er nicht beurteilt, ob  

 
1. die Vermögensanlage den Anlagezielen des Interessierten entspr cht, 
 
2. die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger dessen Anlagezielen entspre-
 chend finanziell tragbar sind und 
 
3. der Anleger mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hi eraus erwachsenden Anla-
 gerisiken verstehen kann. 
 
(3) Die Kenntnisnahme des Warnhinweises nach § 13 Absatz 6  § 13 Abs atz 4 Satz 1 is t von 
jedem Anleger vor Vertragsschluss unter Nennung von Ort und D atum durch seine Unt erschrift 
mit Vor- und F amilienname auf  dem nach § 13 er stellten Vermögensanlagen-Informationsblatt 
zu bes tätigen. Der Anbieter und der  Anl eger er halten je eine Aus fertigung des  ge zeichneten 
Vermögensanlagen-Informationsblatts. 
 
(4) Werden für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss über eine Vermögensanla-
ge ausschl ießlich Fernk ommunikationsmittel v erwendet  h at der  A nleger die  K enntnisnahme 
des Warnhinweises nach § 13 Absatz 6 § 13 Absatz 4 Satz 1 in einer der Unterschriftsleistung 
nach Absatz 3 gleichwertigen Art und Weise zu b estätigen. E ine Bestätigung is t dann gleich-
wertig, wenn s ie vom Anleger durch eigenständige Texteingabe vorgenommen wird, die zwei-
felsfrei seine Identität erkennen lässt  
 
(5) Das  Bundes ministerium der  F inanzen wird er mächtigt, d urch Rec htsverordnung, die n icht 
der Z ustimmung des  Bund esrates bedar f, im  Einv ernehmen mit de m Bundes ministerium de r 
Justiz u nd f ü  Ver braucherschutz n ähere Bestimmungen d arüber zu erlassen, unter welchen 
Voraussetzungen e ine Bes tätigung im  Sin ne d es A bsatzes 4 e iner Unterschriftsleistung n ach 
Absatz 3 gleichwertig ist  
 

§ 15a Zusätzliche Angaben 

Ist bei der  Bundesanstalt ein Verkaufsprospekt zur Bi lligung eingereicht worden, kann sie vom 
Anbieter die Aufnahme zusätzlicher Angaben in den Prospekt verlangen, wenn dies zum Schutz 
des Publikums geboten erscheint. 
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Unterabschnitt 2 
Befugnisse der Bundesanstalt 

§ 16 Untersagung von Werbung 

(1) Um Missständen bei der Werbung für Vermögensanlagen zu begegnen, kann die B und s-
anstalt Emittenten und Anbietern bestimmte Arten der Werbung untersagen. Ein Missstand liegt 
insbesondere vor, wenn  

 
1. eine Werbung nicht die nach § 12 Absatz 1 bis 3 vorgeschriebenen Hinweise enthält, 
 
2. eine Werbung einen nach § 12 Absatz 4 unzulässigen Hinweis enthält, 
 
3. eine Werbung eine nach § 12 Absatz 5 unzulässige Begr ffsverwendung enthält, 
 
4. mit der  Sicherheit der Vermögensanlage geworben wird  obwohl d ie Rückzahlung der 
 Vermögensanlage nicht oder nicht vollständig gesichert ist, 
 
5. die Werbung mit Angaben insbesondere zu Kos ten, Rend ite und Er trag sowie zur  Ab-
 hängigkeit vom Verhalten Dritter erfolgt  durch die in irreführender Weise der Anschein 
 eines besonders günstigen Angebots entsteht, 
 
6. die Werbung mit Angaben erfolgt, die g eignet s nd, über den Umfang der Prüfung nach 
 § 8 Absatz 1 irrezuführen. 
 
(2) Vor allgemeinen Maßnahmen nach Absatz  sind die Spitzenverbände der betroffenen Wirt-
schaftskreise und des Verbraucherschutzes zu hören. 
 

§ 17 Un ersagung der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts 

(1) Die Bundesanstalt untersagt die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, wenn er nicht die 
Angaben enthält, die nach § 7 Absatz 1 und 2, auch in Verbindung mit der nach § 7 Absatz 3 zu 
erlassenden Rec htsverordnung, er forderlich s ind, o der wenn d iese Angaben nic ht k ohärent 
ode  nicht verständlich sind. § 10 bleibt unberührt. 
 
(2) Die Bundesanstalt untersagt die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, wenn sie Anhalts-
punkte dafür hat, dass der Anbieter entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 13 Ab-
satz 1 kein Vermögensanlagen-Informationsblatt bei der Bundesanstalt hinterlegt hat. 
 
 (3) (weggefallen) 
(3) Die  B undesanstalt unt ersagt die V eröffentlichung des Vermögensanlagen-
Informationsblatts, wenn es nic ht d ie Angaben un d Hinweise e nthält, di e nac h § 13, auch in 
Verbindung mit der nac h § 13 Abs atz 8 zu  erlassenden Rechtsverordnung, er forderlich sind, 
oder die Angaben und Hinweise nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge enthalten sind. 
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§ 18 Untersagung des öffentlichen Angebots 

(1) Die Bun desanstalt unt ersagt das öffentliche Ang ebot vo n Vermögensanlagen, w enn sie 
Anhaltspunkte dafür hat, dass  

 
1. die Vermögensanlagen entgegen § 5a Satz 1 eine kürzere Laufzeit als 24 Monate oder 
 eine kürzere Kündigungsfrist als sechs Monate oder entgegen § 5b eine Nachschuss-
 pf licht vorsehen, 

 

1a.  die Vermögensanlagen en tgegen § 2 a Abs atz 5 von ein em E mittenten a usgegeben 
 werden, der auf  das  Unte rnehmen, das  die v ermittelnde Inter net Di enstleis ungsplatt
 form betreibt, unmittelbar oder mittelbar maßgeblichen Einfluss ausüben kann, 

 

2. der Anbieter entgegen § 6 keinen Verkaufsprospekt veröffentlicht hat oder dieser nach 
 § 8a nicht mehr gültig ist, 
 
3. der Verkaufsprospekt nicht die An gaben enthält, die nach § 7 Abs atz 1 u nd 2, auch in 
 Verbindung mit einer auf Grund des § 7 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung, erfor-
 derlich sind oder die die Bundesanstalt nach § 15a zusätzlich verlangt hat, 
 
4. der Verkaufsprospekt eine nach § 7 Absa z 2 Sat z 3  unzulässige Begr iffsverwendung 
 enth ält, 
 
5. der Anbieter einen nach § 11 Absatz 1 erforderlichen Nachtrag nicht veröffentlicht hat, 
 
6. der Anbieter entgegen § 8 einen Verkaufsprospekt oder entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2 
 bis 4 einen Nachtrag vor der Billigung veröffentlicht oder 
 
7. der Anbieter entgegen § 13 kein Vermögensanlagen-Informationsblatt erstellt hinterlegt 
 und veröffentlicht  hat. 
 
(2) Der Bundesanstalt stehen die in § 4b des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Befugnis-
se unter den dort genann en Voraussetzungen auch im Hinblick auf Vermögensanlagen zu. 
 
(3) Der Bundesanst lt stehen die in § 4 Absatz 3l Satz 2 und 3 des Wertpapierhandelsgesetzes 
genannten Befugnisse unter den dor t genannten Voraussetzungen auch gegenüber Anbietern 
und Emittenten von Vermögensanlagen zu. 
 

§ 19 Auskünfte des Anbieters 

(1) Die Bundesanstalt k ann vo n e inem Em ittenten oder An bieter A uskünfte, di e Vor lage v on 
Unterlagen und die Überlassung von Kopien verlangen, um  

 
1. die Einhaltung der Pflichten und Verbote nach den §§ 2a, 2b, 5a, 5b, 6 und 8 Absatz 1, 
 den §§ 8a bis 13 und 14 Absatz 1 und § 15 zu überwachen, 
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2. zu prüfen, ob der  Verkaufsprospekt die Angaben enthält, die nach § 7 Abs atz 1 und 2,  
 auch in Verbindung m it ei ner a uf G rund d es §  7 Absatz 3 er lassenen R echtsverord-
 nung, erforderlich sind, oder ob diese Angaben kohärent und verständlich sind, 
 
3. zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine M aßnahme nach § 18 Abs atz 2 vorliegen 
 oder  
 
4. zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das Ergreifen von Maßnahmen nach § 18 Absatz 
 3 vorliegen. 
 
Die Befugnis nach Satz 1 besteht auch gegenüber einem mit dem Emittenten oder dem Anbie-
ter ver bundenen U nternehmen s owie im F alle des  § 2 a g egenüber der  Int ernet-
Dienstleistungsplattform. In dem Verlangen ist auf die Befugnis nach § 26b hinzuweisen. 
 
(2) Die Bundesanstalt kann die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen auch 
von demjenigen verlangen, bei dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen  dass er Anbieter im 
Sinne dieses Gesetzes ist. 
 
(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die A uskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der  Gefahr s t afrechtlicher Ver folgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde  Der Verpflichtete ist über sein Recht 
zu belehren, die Auskunft zu verweigern. 
 
(4) (weggefallen) 

Unterabschnitt 3 
Haftung 

§ 20 Haf ung bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt 

(1) Sin d f ür die B eurteilung der  V ermögensanlagen wesentliche Angaben i n e inem Verkaufs-
prospek  unr ichtig oder unvollständig, kann der  Erwerber der  Vermögensanlagen von denjeni-
gen, die für den Ve kaufsprospekt die Verantwortung übernommen haben, und denjenigen, von 
denen d er Er lass des  Verkaufsprospekts aus geht, a ls Gesamtschuldnern di e Ü bernahme der  
Vermögensanlagen geg en Er stattung des  Er werbspreises, soweit di eser den er sten Er werbs-
preis d er Ver mögensanlagen n icht ü berschreitet, und der  m it dem  Er werb v erbundenen üb li-
chen Kos en ve langen, sofern das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Verkaufspros-
pekts und während der Dauer des öf fentlichen Angebots nach § 11, spätestens jedoch inner-
halb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, 
abgeschlossen wurde. Auf  den Er werb von Vermögensanlagen desselben Emittenten, d ie von 
den in Satz 1 genannten Vermögensanlagen nicht nach Ausstattungsmerkmalen oder in sonsti-
ger Weise unterschieden werden können, ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Is t der  Er werber nic ht mehr Inhaber  der  Vermögensanlagen, s o k ann er  die Z ahlung des  
Unterschiedsbetrags zwischen dem Erwerbspreis, soweit dieser den ersten Erwerbspreis nicht 
überschreitet, und dem Veräußerungspreis der Vermögensanlagen sowie der  mit dem Erwerb 
und der Veräußerung verbundenen übl ichen Kosten ver langen. Abs atz 1 Satz 2 ist anzuwen-
den. 
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(3) Nach Abs atz 1 oder Absatz 2 k ann nicht in  Anspruch genommen werden, wer nachweist, 
dass er  die U nrichtigkeit oder Unvollständigkeit der  Angaben des Verkaufsprospekts nicht ge-
kannt hat und dass die Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 besteht nicht, sofern  

 
1. die Vermögensanlagen nicht auf Grund des Verkaufsprospekts erworben wurden, 
 
2. der Sachverhalt, über den unrichtige oder unvollständige Angaben im Verkaufsprospekt 
 enthalten s ind, nicht zu ei ner M inderung des Erwerbspreises d er Ver mög nsanlagen 
 beigetragen hat oder 
3. 

der Er werber d ie Unr ichtigkeit oder  Unvo llständigkeit der  Anga ben d es Ver kaufspros-
pekts beim Erwerb kannte. 

(5) Werden Vermögensanlangen eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch m Ausland öffent-
lich angeboten, besteht der Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 nur, sofern die Vermögens-
anlagen auf Grund eines im Inland ab geschlossenen Geschäfts der einer ganz oder teilweise 
im Inland erbrachten Wertpapierdienstleistung erworben wurden. 
 
(6) Eine Vereinbarung, durch die der Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 im Voraus ermä-
ßigt oder er lassen wird, is t unwirksam  Weiter gehende Ansprüche, die nach den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen erhoben wer-
den können, bleiben unberührt. 
 

§ 21 Haftung bei fehlendem Verkaufsprospekt 

(1) Der Erwerber von Vermögensanlagen kann, wenn ein Verkaufsprospekt entgegen § 6 nicht 
veröffentlicht wurde, von d em E mittenten der  V ermögensanlagen u nd dem  An bieter als  G e-
samtschuldnern die Übernahme der Vermögensanlagen gegen Erstattung des Erwerbspreises, 
soweit d ieser den ersten Erwerbspreis nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbunde-
nen üblichen Kosten verlangen  s ofern d as Er werbsgeschäft vor  V eröffentlichung e ines V er-
kaufsp ospekts und inner ha b von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Ver-
mögensanlagen im Inland abgeschlossen wurde. Auf den Er werb von Vermögensanlagen des-
selben Em ittenten, di e von den in S atz 1 g enannten Ver mögensanlagen nicht nach Ausstat-
tungsmerkmalen oder  in s onstiger Weise unter schieden werden k önnen, ist S atz 1 e ntspre-
chend anzuwenden  
 
(2) Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Vermögensanlagen, kann er die Zahlung des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Erwerbspreis und dem Veräußerungspreis der Vermögensanla-
gen sowie der mit dem Erwerb und der  Veräußerung verbundenen üblichen Kosten verlangen. 
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
(3) Werden Vermögensanlagen e ines Emittenten von Vermögensanlagen m it S itz im Aus land 
auch im Ausland öffentlich angeboten, besteht ein Anspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 nur, 
sofern die Ver mögensanlagen auf  G rund ein es im  Inla nd ab geschlossenen G eschäfts ode r 
einer ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienstleistung erworben wurden. 
 
(4) Der Anspruch nach den Absätzen 1 b is 3 bes teht nicht, sofern der Erwerber die Pf licht, ei-
nen Verkaufsprospekt zu veröffentlichen, beim Erwerb kannte. 
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(5) Eine Vereinbarung, durch die ein Anspruch nach den Absätzen 1 b is 3 im Voraus ermäßigt 
oder er lassen wird, is t unwirksam. Weiter gehende Ansprüche, d ie nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rec hts auf  G rund von V erträgen od er u nerlaubten H andlungen er hoben werden 
können, bleiben unberührt. 
 

§ 22 Haftung bei unrichtigem oder fehlendem Vermögensanlagen Informationsblatt 

(1) Wer Ver mögensanlagen auf  G rund v on A ngaben i n ei nem Ver mögensanlagen-
Informationsblatt erworben hat, kann von dem Anbieter die Übernahme der Vermögensanlagen 
gegen Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den er sten Erwerbspre s der Ve mögens-
anlagen nicht überschreitet, und der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten verlangen, 
wenn  

 
1. die i n d em Ver mögensanlagen-Informationsblatt en thaltenen Angaben irreführend, un
 richtig oder nicht m it den einschlägigen T eilen d es Ver kaufsprospekts ver einbar s ind 
 und  
 
2. das Er werbsgeschäft nac h Ver öffentlichung d es Ver kaufsprospekts und während der  
 Dauer des öffentlichen Angebots nach § 11, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jah-
 ren nac h dem  er sten ö ffentlichen A ngebot der  V ermögensanlagen im  Inland  abge-
 sch lossen wurde. 

(1a) Sofern die Erstellung eines Verkaufsprospekts nach § 2a oder § 2b entbehrlich ist, besteht 
der Anspruch nach Absatz 1 unter der Vo aussetzung, dass  

 
1. die in dem  Vermögensanlagen-Informationsblatt enthaltenen Angaben irreführend oder 
 unr ichtig sind und 
 
2. das Erwerbsgeschäft während der Dauer des öffentlichen Angebots nach § 11, spätes-
 tens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Ver-
 mögensanlagen im n and abgeschlossen wurde. 
 
(2) Ist der Erwerber nicht mehr Inhaber der Vermögensanlagen, kann er die Zahlung des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Erwerbspreis, soweit dieser den ersten Erwerbspreis nicht über-
schreitet, und dem Veräußerungspreis der Vermögensanlagen sowie der mit dem Erwerb und 
der Veräußerung verbundenen üblichen Kosten verlangen. 
 
(3) Nach Abs atz 1 oder Absatz 2 k ann nicht in  Anspruch genommen werden, wer nachweist, 
dass er die Unr ichtigkeit des Vermögensanlagen-Informationsblatts nicht gekannt hat und dass 
die Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1, Absatz 1a oder Absatz 2 besteht nicht, sofern  

 
1. der Erwerber die Unrichtigkeit der  Angaben des Vermögensanlagen-Informationsblatts 
 beim Erwerb kannte oder 
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2. der Sachverhalt, über den unrichtige Angaben im Vermögensanlagen-Informationsblatt 
 enthalten s ind, nicht zu ei ner M inderung des Erwerbspreises d er Ver mögensanlagen 
 bei getragen hat. 

(4a) Der Erwerber kann von dem Anbieter die Übernahme der Vermögensanlage gegen Erstat-
tung d es Er werbspreises, s oweit d ieser de n er sten Er werbspreis der  Ver mögensanlage n icht 
überschreitet, und der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten verlangen, wenn  
 
1. ihm das  Ver mögensanlagen-Informationsblatt en tgegen § 15 nic ht zur Ver fügung ge-
 s tellt wurde, 
 
2. das Vermögensanlagen-Informationsblatt den Hinweis nach § 13 Absa z 6  § 13 Absatz 
 4 Satz 1 nicht enthalten hat oder 
 
3. er die Kenntnisnahme des  Warnhinweises n ach § 13 Abs atz 6 §  13 Absatz 4 Satz 1  
 nicht nach §  15  Absatz 3  oder Absatz 4, auch in Verbindung m it e ner Rechtsverord-
 nung nach § 15 Absatz 5, bestätigt hat. 
 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Werden Vermögensanlagen eines Emittenten mit Sitz im Ausland auch im Ausland öffentlich 
angeboten, besteht der Anspruch nach Absatz 1  Absatz 1a, Absatz 2 o der Absatz 4a nur, so-
fern die Ver mögensanlagen auf Grund eines im Inland abgeschlossenen Geschäfts oder einer 
ganz oder teilweise im Inland erbrachten Wertpapierdienstleistung erworben wurden. 
 
(6) Eine Vereinbarung, durch die der Anspruch nach Absatz 1, Absatz 1a, Absatz 2 oder Absatz 
4a im Voraus ermäßigt oder erlassen wird, st unwirksam. Weiter gehende Ansprüche, die nach 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Ver trägen oder unerlaubten Handlun-
gen erhoben werden können, bleiben unberührt. 

Abschnitt 3 
Rechnungslegung und Prüfung 

§ 23 Erstellung und Bekanntmachung von Jahresberichten 

(1) E n Emittent v on V ermögensanlagen, der  n icht verpflichtet ist, nac h den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs e inen J ahresabschluss of fenzulegen, ha t f ür den Schluss eines  j eden 
Geschäftsjahres einen J ahresbericht zu er stellen un d s pätestens s echs Mo nate nac h A blauf 
des Geschäftsjah es beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen sowie den 
Anlegern auf A forderung zur Verfügung zu stellen. Ist die Feststellung des Jahresabschlusses 
oder dessen P üfung oder die Prüfung des Lageberichts binnen dieser Frist nicht möglich, ist § 
328 Absatz 1 N ummer 1 Sat z 2 un d Nummer 2 des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzu-
wenden; d ie fehlenden Angaben zur Feststellung oder der Bestätigungsvermerk oder der Ver-
merk über  dessen Versagung s ind spätestens neun Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
nachzureichen und nach Absatz 3 bekannt machen zu lassen. 

(2) Der Jahresbericht besteht mindestens aus  

 
1. dem nach Maßgabe des §  24  aufgestellten und von einem Abschlussprüfer geprüften 
 J ahresabschluss, 
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2. dem nach Maßgabe des §  24  aufgestellten und von einem Abschlussprüfer geprüften 
 Lage bericht, 
 
3. einer den Vorgaben des § 264 Absatz 2 Satz 3 beziehungsweise des § 289 Absatz 1 
 Satz 5 des Handelsgesetzbuchs entsprechenden Erklärung der  gesetzlichen Vertreter 
 des Emittenten der Vermögensanlagen sowie 
 
4. den Bestätigungen des Abschlussprüfers nach § 25. 
 
(3) Der Emittent der Vermögensanlagen hat den Jahresbericht unverzüglich nach der elektroni-
schen Einreichung im Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. § 325 Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2 bis 2b, 5 und 6 s owie d ie §§ 328 und 329 Absatz 1, 2 und 4 des Handelsgesetzbuchs 
gelten entsprechend. 
 
(4) Die Bekanntmachung i st über  d ie I nternetseite d es Unter nehmensregisters zugänglich zu 
machen; die Unterlagen sind in entsprechender Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 Nummer 
1 des Handelsgesetzbuchs vom Betreiber des Bundesanzeigers zu übermitteln. 
 

§ 24 Inhalt von Jahresabschlüssen und Lageberichten 

(1) All e Em ittenten von Vermögensanlagen m it Sit z im Inland h aben für den J ahresabschluss 
die Bestimmungen des Ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs u nd f ür de n L agebericht d ie B estimmungen des  §  2 89 des Hand elsge-
setzbuchs ein zuhalten; E mittenten vo n Ver mögensanlagen hab en den J ahresabschluss um  
eine Kapitalflussrechnung zu erweitern; dies gilt nicht für Emittenten, die die Einstufung als klein 
im Sinne d es § 26 7 des Handelsgesetzbuchs er füllen. § 264 Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 1, Ab-
satz 3, 4  un d § 2 64b des  Han delsgesetzbuchs s ind nic ht an zuwenden. Der  L agebericht hat  
zusätzlich die folgenden Angaben zu enthalten:  

 
1. die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufge-
 teil  in f este un d var iable vom Emittenten v on Vermögensanlagen g ezahlte Vergütun-
 gen, die Z ah  der  Begünstigten un d g egebenenfalls die vom Em ittenten der V ermö-
 gensanlagen gezahlten besonderen Gewinnbeteiligungen sowie 
 
2  die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufge-
 teilt nac h Führungskräften und M itarbeitern, deren b erufliche T ätigkeit s ich wesentlich 
 auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögensanlagen auswirkt. 

 

Für den  letzten J ahresabschluss und Lagebericht des Em ittenten von Vermögensanlagen vor 
dem öffentlichen Angebot von Vermögensanlagen sind die Sätze 1 bis 3 und § 23 entsprechend 
anzuwenden. Wurde der Emittent weniger als  18 Mo nate vor  der  Einreichung eines Verkaufs-
prospekts zur Billigung nach § 8 gegründet und hat er noch keinen Jahresabschluss und keinen 
Lagebericht erstellt, s ind in den Verkaufsprospekt aktuelle und zukünftige Finanzinformationen 
nach Maßgabe der nach § 7 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung aufzunehmen. 
 
(2) Hande lt es  s ich be i dem Emittenten der  Vermögensanlagen um  eine P ersonenhandelsge-
sellschaft oder  das  Unt ernehmen eines  E inzelkaufmanns, dür fen das  s onstige Ver mögen der  
Gesellschafter oder des Einzelkaufmanns (Privatvermögen) nicht in die Bilanz und die auf das 
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Privatvermögen entfallenden Aufwendungen und Erträge nicht in die Gewinn- und Verlustrech-
nung aufgenommen werden. 
 
(3) E mittenten vo n Ver mögensanlagen m it Sit z in ei nem ander en Mit gliedstaat der  Eur opäi-
schen Un ion oder in einem ander en Ver tragsstaat des Abk ommens über  den  Eur opäischen 
Wirtschaftsraum haben f ür den J ahresabschluss die gleichwertigen, dort jeweils für Kapita lge-
sellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften anzuwenden. Hat der  Emittent nach den 
dortigen Vorschriften einen Lagebericht zu erstellen, sind auch insoweit die dort jeweils für Ka-
pitalgesellschaften geltenden Vorschriften anzuwenden. Der Lagebericht muss zusätzlich die in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Angaben enthalten. Sieht das dortige Recht keine Erste lung eines 
Lageberichts vor, können die Angaben nach Absatz 1 Satz 3 auch in den Jahresabschluss auf-
genommen oder in  einer g esonderten Erklärung be igefügt werden. Absatz 1 Sa tz 4 und 5 is t 
entsprechend anzuwenden. Is t der  J ahresabschluss oder d er La gebericht  den ein  Em ittent 
gemäß den nac h Sat z 1 b is 4 an wendbaren V orschriften zu er s ellen ha t, nic ht in deuts cher 
Sprache verfasst, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
(4) Emittenten von Vermögensanlagen mit Sitz außerhalb der Mitg iedstaaten der Europäischen 
Union und der  anderen Vertragsstaaten des Abkommens über  den Europäischen Wirtschafts-
raum haben einen Jahresabschluss und einen Lagebericht na h den in Deutschland geltenden, 
auf Kapitalgesellschaften anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften in deutscher Sprache 
zu erstellen. Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Die Bu ndesanstalt k ann ein e Pr üfung d er Rec hnungslegung v on Em ittenten von Vermö-
gensanlagen anordnen, soweit konkrete Anhaltspunkte, insbesondere auf Grund von E ingaben 
Dritter, f ür eine n Ver stoß gegen Rec hnungslegungsvorschriften v orliegen. Di e Bund esanstalt 
kann Schwerpunkte für die ein zelne Prüfung festlegen; der Umfang der einzelnen Prüfung soll 
in der jeweiligen Prüfungsanordnung festgeleg  werden. Zur Durchführung der Prüfung bestellt 
die Bundesanstalt andere Einr chtungen und Personen; sie kann an d er Prüfung teilnehmen. § 
37o Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes f indet entsprechende Anwendung. Eine Prüfung 
findet auc h d ann n icht s tatt, wenn e in Verfahren na ch § 342b A bsatz 2 des  Hand elsgesetz-
buchs oder  nach § 37o des Wertpapierhandelsgesetzes anhängig is t, soweit der Gegenstand 
des Bilanzkontrollverfahrens reich  
 
(6) De  Em ittent einer Vermögensanlage, d ie Mi tglieder s einer O rgane, s eine Beschäftigten 
sowie seine Abschl ssprüfer haben den Einrichtungen und Personen, derer sich die Bundesan-
stalt be i de  Durchführung ihrer Aufgaben bedient, und der  Bundesanstalt auf  Verlangen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur Prüfung erforderlich ist; die Aus-
kunftspflicht der Abschlussprüfer beschränkt sich auf Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ab-
schlussprüfung bekannt geworden s ind. Satz 1 g ilt auch hins ichtlich Konzernunternehmen so-
wie ab hängigen od er h errschenden Un ternehmen. F ür das  Recht zur A uskunftsverweigerung 
und die Belehrungspflicht gilt §  19  Absatz 3  entsprechend. Die zur Auskunft und Vorlage von 
Unterlagen Verpflichteten haben den Bediensteten der Bundesanstalt oder den von ihr beauf-
tragten Personen, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben er forderlich ist, während der 
üblichen Arbeitszeit das Betreten ihrer Grundstücke und Geschäftsräume zu gestatten. § 4 Ab-
satz 4 Satz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes gilt entsprechend. Das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
 
(7) Die  E inrichtungen un d Per sonen, der er s ich die Bundesanstalt be i der D urchführung d er 
Prüfung bedient, haben der Bundesanstalt unverzüglich nach Abschluss der Prüfung schriftlich 
oder e lektronisch über das  Ergebnis der Prüfung zu berichten. In den Bericht s ind a lle Tatsa-
chen aufzunehmen, deren Kenntnis zur Beurteilung des zu prüfenden Vorgangs durch die Bun-
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desanstalt er forderlich is t. Der  Ber icht is t zu unterzeichnen. D ie von der  Bundesanstalt zur 
Durchführung der  Prüfung bestellten E inrichtungen und Personen haben Anspruch auf  Ersatz 
angemessener barer Auslagen und auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Die Bundesanstalt kann ge-
genüber d em Emittenten d ie Auslagen u nd d ie Ver gütung des  Prüfers f estsetzen. §  32 3 d es 
Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend. 
 
(8) Die Bu ndesanstalt hat  T atsachen, die de n Ver dacht ein er O rdnungswidrigkeit oder  einer  
Straftat im Zusammenhang mit der Rechnungslegung eines Emittenten von Vermögensanlagen 
begründen, den f ür die V erfolgung zuständigen Behörden anzuzeigen. Tatsachen, die a uf das 
Vorliegen einer Berufspflichtverletzung durch den Abschlussprüfer schließen lassen, übermittelt 
die Bundesanstalt der Wirtschaftsprüferkammer. 

§ 25 Prüfung und Bestätigung des Abschlussprüfers 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht des inländischen Emittenten von Vermögensan-
lagen u nd des  Emittenten von Vermögensanlagen m it Sit z a ußerhalb d er Mi tgliedstaaten d er 
Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind durch einen Abschlussprüfer nach Maßgabe der Bestimmungen des Drit-
ten U nterabschnitts des  Z weiten Abschnitts des Dr itten Buches des  Handelsgesetzbuchs zu 
prüfen. Der  Jahresabschluss und der  Lagebericht müssen mit dem Bestätigungsvermerk oder 
einem Vermerk über  die V ersagung der  Bestätigung versehen sein. Der Jahresabschluss und 
der Lagebericht von Emittenten von Vermögensanlagen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum sind dur ch e inen Abs chlussprüfer nac h den gle ichwertigen d ort j e-
weils für Kapitalgesellschaften geltenden Prüfungsvorschriften zu prüfen. 
 
(2) Der Abschlussprüfer hat bei s einer Prüfung auch festzustellen, ob der Emittent der Vermö-
gensanlagen d ie B estimmungen ei nes den Vermögensanlagen zugrunde l iegenden G esell-
schaftsvertrags oder eines Treuhandverhältnisses beachtet hat. 
 
(3) Bei Ver mögensanlagen im Sinne d es § 1 Abs atz 2 Nummer 1 und 2 is t die Z uweisung von 
Gewinnen  Verlusten, Einnahmen und Ent nahmen zu den e inzelnen Ka pitalkonten vom Ab-
schlussprüfer zu pr üfen und d eren O rdnungsmäßigkeit zu bestätigen. Dies gilt auc h f ür de n 
Fall, dass die Vermögensanlage für den Anleger durch einen Treuhänder gehalten wird. 

(4) Hat der Emi tent d er Vermögensanlagen s einen Si tz in  e inem and eren Mitgliedstaat der 
Europäischen Un ion o der einem ander en Vertragsstaat d es A bkommens über  den  Eur opäi-
schen Wirtschaftsr um, h at dies er d em Jahresbericht ein e zusätzliche Bes tätigung d es Ab-
schlussprüfers in deutscher Sprache beizufügen (§ 23 Absatz 2 Nummer 4), wonach  

 
1. es sich bei den Unterlagen nach § 23 Absatz 2 Nummer 1 und 2  um einen für Kapital-
 gesellschaften geltenden, nach dem nationalen Recht des Sitzstaates aufgestellten und 
 von einem Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss und Lagebericht handelt, 
 
2. die Anforderungen des § 24 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 3 oder die 
 Anforderungen des § 24 Absatz 3 Satz 4 erfüllt sind und 
 
3. die Unterlagen gemäß § 23 Absatz 2 insgesamt vollständig sind. 
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§ 26 Verkürzung der handelsrechtlichen Offenlegungsfrist 

(1) Ist der Emittent der Vermögensanlagen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zur 
Offenlegung d es J ahresabschlusses ver pflichtet, tr itt an d ie S telle des A blaufs des  zwölften 
Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahres im Sinne des § 325 Absatz 
1a des Handelsgesetzbuchs der Ablauf des sechsten Monats. 
 
(2) § 326 des Handelsgesetzbuchs über die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapi-
talgesellschaften ist nicht anzuwenden. 

Abschnitt 4 
Sofortiger Vollzug und Bekanntmachung 

§ 26a Sofortiger Vollzug 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen der Bundesanstalt nach den §§ 15a bis 
19 haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 26b Bekanntmachung von Maßnahmen 

(1) Die Bundesanstalt macht sofort vo llziehbare Maßnahmen, die s ie nach den §§ 15a b is 19 
getroffen hat, auf  ihrer Internetseite öffentlich bekannt  soweit dies bei Abwägung der betroffe-
nen Interessen zur Beseitigung oder Verhinderung von Missständen geboten ist. Bei nicht be-
standskräftigen Maßnahmen is t f olgender Hi nweis h inzuzufügen: „ Diese Maß nahme is t noc h 
nicht bestandskräftig.“ Wurde gegen die Maßnahme ein Rechtsmittel eingelegt, sind der Stand 
und der Ausgang des Rechtsmit elverfahrens bekannt zu machen. 

(2) Liegen der Bundesanstalt Anhaltspunk e dafür vor, dass  

 
1. ein Anbieter Vermögensanlagen öffentlich anbietet, obwohl  
 

a) diese entgegen § 5b eine Nachschusspflicht vorsehen, 
 
b) entgegen § 6 kein Verkaufsprospekt veröffentlicht wurde oder 
 
c) der Verkaufsprospekt nach § 8a nicht mehr gültig ist oder 
 

2. entgegen § 8 ein Verkaufsprospekt vor dessen Billigung veröffentlicht wurde, 
 so k ann die B undesanstalt dies en Um stand auf  ihr er Inter netseite öffentlich b ekannt 
 m achen. 
 
(3) Die Bundesanstalt sieht von einer Bekanntmachung nach Absatz 1 oder Absatz 2 ab, wenn 
die Bekanntmachung die F inanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder meh-
rerer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums erheblich gefährden würde. Die Bundesan-
stalt kann von ei ner Bekanntmachung außerdem absehen, wenn e ine Bekanntmachung nach-
teilige Aus wirkungen auf  die D urchführung s trafrechtlicher, or dnungswidrigkeitenrechtlicher 
oder disziplinarischer Ermittlungen haben kann. 
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(4) Die Bekanntmachung nach den Absätzen 1 und 2 darf nur diejenigen personenbezogenen 
Daten enthalten, die zur Ident ifizierung des  Anbieters oder  Em ittenten er forderlich s ind. D ie 
Bekanntmachung ist spätestens nach fünf Jahren zu löschen. 

§ 26c Bekanntmachung von Bußgeldentscheidungen 

(1) Die Bundesanstalt macht Bußgeldentscheidungen nach § 29 unverzüglich nach Rechtskraft 
auf ihrer Internetseite bekannt, wenn d ies unter Abwägung der betroffenen Interessen zur Be-
seitigung od er Verhinderung von M issständen geboten ist. Die B undesanstalt si eht v on ei ner 
Veröffentlichung insbesondere dann ab, wenn eine Bekanntmachung auf Grund der geringfügi-
gen Bedeutung des der Bußgeldentscheidung zugrunde li egenden Verstoßes unverhältnismä-
ßig wäre. 
 
(2) In der  Bekanntmachung sind die Vorschrift, gegen die verstoßen wurde, und ermittelte und 
verantwortliche natürliche oder juristische Personen zu benennen. Die Bundesanstalt nimmt die 
Bekanntmachung auf  ano nymer Bas is v or, wenn e ine nic ht a nonymisierte Be kanntmachung 
das Persönlichkeitsrecht einer natürlichen Person verletzen würde oder aus sonstigen Gründen 
unverhältnismäßig wär e. Die Bundesanstalt nim mt die Bekanntmachung u nverzüglich un ter 
Benennung d er natür lichen oder  j uristischen Personen er neut vor , wenn d ie Gründe f ür die 
Bekanntmachung auf anonymer Basis entfallen sind. 
 
(3) Die Bundesanstalt schiebt die Bekanntmachung so lange auf, wie eine Bekanntmachung die 
Durchführung s trafrechtlicher, or dnungswidrigkeitenrechtlicher od er dis ziplinarischer Er mittlun-
gen oder die Stabilität der Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder meh-
rerer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums gefährden würde. 
 
(4) Die Bekanntmachung ist spätestens nach fünf Jahren zu löschen. 

Abschnitt 5 
Gebühren, Straf-, Bußgeld- und Ordnungsgeldbestimmungen sowie Übergangsvorschrif-

ten 

§ 27 Gebühren und Auslagen 

(1) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz und nach den auf 
Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen kann die Bundesanstalt Gebühren 
und Auslagen erheben. 
 
(2) Das  Bundes ministerium der  F inanzen wird er mächtigt, d urch Rec htsverordnung, die n icht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebüh-
rensätze näher zu bestimmen und dabei feste Sätze und Rahmensätze vorzusehen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Er mächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bun des-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen. 
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§ 28 Strafvorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

 
1. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 264 Absatz 2 Satz 3 des Handels-
 ges etzbuchs oder 
 
2. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 289 Absatz 1 Satz 5 des Handels-
 ges etzbuchs 
 
eine Versicherung nicht richtig abgibt. 

§ 29 Allgemeine Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  

 

1.  entgegen § 2a Absatz 5 eine Vermögensanlage öffentlich anbietet, 

 
1a. entgegen § 5b eine dort genannte Vermögensanlage anbietet, 
 
1a1b. entgegen § 6 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 3 Satz 1 einen 
 Verkaufsprospekt nicht  nicht richtig oder nicht vollständig veröffentlicht, 
 
2. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 einen Verkaufsprospekt veröffentlicht, 
 
3. entgegen § 9 Absatz 1, § 10 Satz 2 oder § 11 Absatz 1 Satz 1 einen Verkaufsprospekt, 
 eine nachzutragende Angabe, einen neuen Umstand oder eine Unrichtigkeit nicht, nicht 
 richtig, nic ht v ollständig, n icht i n d er v orgeschriebenen Weise oder  nic ht r echtzeitig 
 v eröffentlicht  
 
4. entgegen § 9 A bsatz 2 Satz 3 e ine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
 in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 
 
4a. entgegen §  1 1a Absatz 1 Satz 1 e ine T atsache nicht, n icht r ichtig, nicht v ollständig, 
 nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig veröffentlicht, 
 
5. entgegen § 12 Abs atz 1, 2 oder  Abs atz 3 nic ht daf ür s orgt, das s ein Hin weis auf ge-
 nom men wird, 
 
6. entgegen § 13 Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 6 
 Absatz 8 Satz 1 e in Vermögensanlagen-Informationsblatt nicht, n icht r ichtig, n icht vo ll-
 ständig oder nicht rechtzeitig erstellt, 
 
7. entgegen § 13 Absatz 5 Absatz 7 Satz 1 eine dort gemachte Angabe nicht, nicht richtig, 
 nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert oder entgegen § 13 Absatz 5 Absatz 7 
 Satz 3 das  Datum  der  Ak tualisierung im  Ver mögensanlagen-Informationsblatt nic ht 
 nenn t, 
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8. entgegen § 1 4 A bsatz 1 Satz 1 oder § 14 Absatz 3 ei nen Verkaufsprospekt, ein en 
 Nachtrag od er e ine ak tualisierte F assung des Vermögensanlagen-Informationsblatts 
 nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt, 
 
9. entgegen § 14 A bsatz 1 Satz 2 ei n Ver mögensanlagen-Informationsblatt n icht oder  
 nicht rechtzeitig hinterlegt oder 
 
10. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 oder § 18 Abs atz 1 oder Ab-
 s atz 2 zuwiderhandelt. 
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 
1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 16 Absatz 1 zuwide handelt oder 
 
2. entgegen § 19 Absatz 1 e ine Auskunft nic ht  n cht r ichtig, nicht v ollständig od er nic ht 
 rechtzeitig erteilt od er e ine Un terlage n ich  nicht r ichtig, n icht vollständig od er nic ht 
 r echtzeitig vorlegt. 
 
(3) Die O rdnungswidrigkeit kann in de n Fällen des Absatzes 1 Num mer 1, 1a, 2, 6 und 1 0 mit 
einer Geldbuße b is zu fünfhunderttausend Euro  in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3, 4a  
und 5 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden  
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des  Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Bundesanstalt. 

§ 30 Bußgeldvorschr ften zur Rechnungslegung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer einer Vorschrift des § 24 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit  

 
1. § 264 Abs atz 2 S atz 1 oder Satz 2, § 26 5 Absatz 2 bi s 4 oder  Absatz 6, § 2 66, § 268 
 Absatz 3 bis 6 oder Absatz 7, § 272, § 274, § 275, § 277, § 284 oder § 285 des Han-
 delsgesetzbuchs über den Jahresabschluss oder 
 
2  § 289 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Satz 3 des Handelsgesetzbuchs über den Lagebericht 
 zu widerh ndelt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet wer-
den. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des  Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundesamt für Justiz. 

§ 31 Ordnungsgeldvorschriften 

(1) Die O rdnungsgeldvorschriften der §§ 335 bis 335b des Handelsgesetzbuchs sind auch auf 
die V erletzung von Pflichten des  ver tretungsberechtigten O rgans des  Em ittenten vo n Ver mö-
gensanlagen sowie auch auf den Em ittenten von Vermögensanlagen selbst entsprechend an-
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zuwenden, un d zwar auc h dann, wenn es  s ich be i d iesem nic ht u m eine Ka pitalgesellschaft 
oder eine Gesellschaft im Sinne des § 264a des  Handelsgesetzbuchs handelt; der  Höchstbe-
trag des § 335 Absatz 1a des Handelsgesetzbuchs ist unabhängig davon anzuwenden, ob die 
Gesellschaft k apitalmarktorientiert im Sinne d es § 26 4d des  Ha ndelsgesetzbuchs is t. An d ie 
Stelle der Pflichten nach § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 d es Handelsgesetzbuchs tre-
ten im Falle der Erstellung eines Jahresberichts die Pflichten nach § 23 Absatz 1 und 3 dieses 
Gesetzes. Offenlegung im Sinne des § 325 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs sind die Einrei-
chung und Bekanntmachung des Jahresberichts gemäß § 23 Absatz 1 und 3 dieses Gese zes. 
 
(2) Die B undesanstalt übermittelt dem  Betreiber des  Bundesanzeigers mindestens einm al pro 
Kalenderjahr Name und A nschrift der  ihr  bekannt werdenden Emit enten von Vermögensanla-
gen sowie den Bevollmächtigten im Sinne des § 5 Absatz 3. 
 
(3) Das Bundesamt für Justiz teilt der Bundesanstalt diejenigen Emittenten von Vermögensan-
lagen mit einem Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes mit  die entgegen § 23 
ihrer Pflicht zur Einreichung eines Jahresberichts nicht nachgekommen sind und gegen die aus 
diesem G rund unanf echtbare O rdnungsgelder nac h den A bsätzen 1 und 2 ver hängt worden 
sind. 
 
(4) Die Bundesanstalt k ann di e d er Ver hängung e ines una nfechtbaren O rdnungsgeldes nac h 
den Absätzen 1 und 2 gegen einen Emittenten von V rmögensanlagen im Sinne des Satzes 1 
zugrunde l iegenden Tatsachen im Bundesanzeiger öf fentlich bekannt machen, soweit dies zur 
Beseitigung oder Verhinderung von Missständen geboten ist. 

§ 32 Übergangsvorschriften 

(1) Auf Verkaufsprospekte, die vor dem 1. Juni 2012 bei der Bundesanstalt zur Gestattung ihrer 
Veröffentlichung nach § 8 i Absatz 2 Satz 1 des Verkaufsprospektgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998  ( BGBl. I S. 2 701), d as zuletzt d urch Ar tikel 8 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S  1330) geändert worden ist, eingereicht wurden, ist das 
Verkaufsprospektgesetz in der  bis  zum 31. Mai 2 012 gel tenden F assung weiterhin anzuwen-
den. 
 
(1a) Auf Vermögensanlagen  die vor dem 10. J uli 2015 auf der Grundlage eines von der Bun-
des nstalt nach diesem Gesetz gebilligten Verkaufsprospekts öffentlich angeboten wurden und 
nach dem  10. J uli 2015 weiter öf fentlich a ngeboten wer den, ist vor behaltlich d er Abs ätze 11  
nd 13 das Vermögensanlagengesetz in der bis zum 9. J uli 2015 geltenden Fassung bis zum 

10. Juli 2016 weiterhin anzuwenden. Abweichend von Satz 1 ist auf Vermögensanlagen, die vor 
dem 10  Juli 2015 auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt nach diesem Gesetz gebillig-
ten Verkaufsprospekts letztmalig öffentlich angeboten wurden, das Vermögensanlagengesetz in 
der bis zum 9. Juli 2015 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Für Vermögensanlagen im 
Sinne des Satzes 1 gilt § 10a Absatz 2 mit der Maßgabe, dass das öffentliche Angebot spätes-
tens ab dem 10. Juli 2016 als beendet gilt, sofern nicht vor diesem Zeitpunkt ein Verkaufspros-
pekt nach Maßgabe dieses Gesetzes in seiner ab dem 10. Juli 2015 geltenden Fassung veröf-
fentlicht wird. 
 
(2) Für Ansprüche wegen fehlerhafter Verkaufsprospekte, die  vor dem 1. J uni 2012 im  Inland 
veröffentlicht worden sind, sind das Verkaufsprospektgesetz und die §§ 44 bis 47 des Börsen-
gesetzes jeweils in der bis zum 31. Ma i 2012 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. Wur-
den Verkaufsprospekte entgegen § 8f Absatz 1 Satz 1 des Verkaufsprospektgesetzes in der bis 
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zum 31. Mai 2012 geltenden Fassung nicht veröffentlicht, ist für die daraus resultierenden An-
sprüche, die bis zum 31. Mai 2012 entstanden sind, das Verkaufsprospektgesetz in der bis zum 
31. Mai 2012 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 
 
(3) Die §§ 2 3 bis  26 g elten f ür s ämtliche Em ittenten von V ermögensanlagen, deren V ermö-
gensanlagen nach dem 1. Juni 2012 im Inland öffentlich angeboten werden, und sind erstmals 
auf J ahresabschlüsse un d Lag eberichte f ür das  n ach dem  31. Dezember 201 3 be ginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden. 
 
(4) Veröffentlichungen und Bekanntmachungen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 s ind 
bis zum 31. Dezember 2014 zusätzlich zu der Veröffentlichung oder Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger auch in einem überregionalen Börsenpflichtblatt vorzunehmen. 
 
(5) Auf Vermögensanlagen, die durch die Änderung des § 1 Abs atz 2 und d as Inkrafttreten des 
Kapitalanlagegesetzbuchs als Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs gelten und die die Voraussetzungen von § 353 Absatz 1 oder 2 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs erfüllen, is t d ieses G esetz in d er bis  zum 21  J uli 2013 g eltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden. 
 
(6) Auf Vermögensanlagen, die durch die Änderung des § 1 Abs atz 2 und d as Inkrafttreten des 
Kapitalanlagegesetzbuchs als Anteile an Investmentv rmögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs gelten und d ie die Voraussetzungen von § 353 Absatz 3 d es Kapi-
talanlagegesetzbuchs er füllen, ist di eses G esetz i n d er bis  zum 21. J uli 2 013 geltenden Fas-
sung mit Ausnahme von Abschnitt 3 weiterhin anzuwenden. 
 
(7) Auf Vermögensanlagen, die durch die Änderung des § 1 Abs atz 2 und d as Inkrafttreten des 
Kapitalanlagegesetzbuchs als Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs gelten und die die Voraussetzungen von § 353 Absatz 4 oder 5 des 
Kapitalanlagegesetzb chs erfüllen  is t d ieses G esetz in d er bis  zum 21. J uli 2013 g eltenden 
Fassung bis  zur Ste llung des Er aubnisantrags gem äß § 22 oder  d es Regis trierungsantrags 
gemäß § 44 des  Kapit alanlagegesetzbuchs bei d er B undesanstalt weit erhin an zuwenden. Ab 
Eingang des Erlaubn santrags na h § 22 oder des Registrierungsantrags gemäß § 44 des Kapi-
talanlagesetzbuchs ist für Vermögensanlagen im Sinne des Satzes 1 dieses Gesetz in der bis 
zum 21. J uli 2013 ge tenden Fassung neben den in § 353 Absatz 4 oder 5 des Kapitalanlage-
gese zbuchs genannten Vorschriften weiterhin anzuwenden. 
 
(8) Auf Vermögensanlagen, die vor dem 22. Juli 2013 von mindestens einem Anleger gezeich-
net wurden und die durch die Änderung des § 1 Absatz 2 und das Inkrafttreten des Kapitalanla-
gegesetzbuchs als Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 A bsatz 1 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs ge lten und die n icht d ie Voraussetzungen von § 3 53 Absatz 1,  2, 3, 4 o der 5 
des Kapitalanlagegesetzbuchs erfüllen, ist dieses Gesetz in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden 
Fassung b is zum Ende des Ver triebsrechts für den gemäß § 353  Absatz 6  in  Verbindung m it 
den § 351 Absatz 3 und 4 und § 345 Absatz 6 und 7 oder den § 351 Absatz 6 und § 345 Absatz 
8 des Kapitalanlagegesetzbuchs genannten Zeitraum weiterhin mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass eine Billigung des Verkaufsprospekts nach § 8 nach dem 21. Juli 2013 nicht mehr erfolgen 
kann. Zeichnung im  Sinne dieser Übergangsvorschrift is t der unbedingte und unbefristete Ab-
schluss des schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäfts, das darauf ger ichtet ist, Gesellschafter 
an einer Publikumsgesellschaft zu werden. 
 
(9) Anträge, die auf eine Billigung des Verkaufsprospekts von Vermögensanlagen, die durch die 
Änderung des § 1 A bsatz 2 und d as Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs als Anteile an 
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Investmentvermögen im  Si nne des  § 1 A bsatz 1 d es Kapi talanlagegesetzbuchs gelte n, dur ch 
die Bundesanstalt gerichtet und am  21. J uli 2013 noch nicht beschieden waren, erlöschen ge-
bührenfrei mit Ablauf des  21. J uli 2013. Die Bundesanstalt weis t den Antragsteller auf  diesen 
Umstand un d auf  di e G eltung d es Ka pitalanlagegesetzbuchs hi n. D ie vor dem  22. J uli 2 013 
erteilte Billigung d es Ver kaufsprospekts von V ermögensanlagen im  Sinn e v on S atz 1 erlischt 
am 22. Juli 2013, wenn die Vermögensanlage vor dem 22. Juli 2013 noch nicht von mindestens 
einem Anleger gezeichnet ist. Absatz 8 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(10) Auf Vermögensanlagen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 3, 4 und 7 in der ab dem 10. 
Juli 2015 geltenden Fassung, die erstmals nach dem 9. Juli 2015 öffentlich angebo en werden, 
ist dieses Gesetz ab dem 1. J uli 2015 anzuwenden. Auf Vermögensanlagen im Sinne von § 1 
Absatz 2 Nummer 3, 4 u nd 7 in der ab dem 10. Juli 2015 geltenden Fassung  die vor dem 10. 
Juli 2015 öffentlich angeboten wurden, ist dieses Gesetz ab dem 1. Janua  2016 anzuwenden. 
In öf fentlichen Angeboten von Vermögensanlagen nach Satz 2 ist bis zum 1. J anuar 2016 auf 
den Umstand des Satzes 2 hinzuweisen. Im Hinblick auf die Pflichten nach den §§ 11 und 11a 
gilt das  öf fentliche Angebot f ür Vermögensanlagen im Sinn e des  Satzes 2 ab dem 1. J anuar 
2016 als beendet, sofern nicht vor diesem Zeitpunkt ein Verkaufsprospekt nach Maßgabe die-
ses Gesetzes in seiner ab dem 10. Juli 2015 geltenden Fassung veröffentlicht wird. 
 
(11) § 3 1 A bsatz 1 Satz 1 in der F assung des  Kleinanlegerschutzgesetzes v om 3. J uli 20 15 
(BGBl. I S. 1114) ist erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2014 beginnen. 
 
(12) Auf Vermögensanlagen im Sinne von § 1 Abs atz 2 in der  ab dem  10. J uli 2015 ge ltenden 
Fassung, di e v or dem  1. Juli 20 05 l etztmals öff entlich ange boten wurden, is t dieses G esetz 
nicht anzuwenden. 
 
(13) Die §§ 23, 26, 30 und 31 in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 17. 
Juli 2015 (BGBl. I S  245) sind erstmals auf Jahresabschlüsse und Lageberichte für nach dem 
31. De zember 201 5 beg innende G eschäftsjahre an zuwenden. Auf J ahresabschlüsse u nd La-
geberichte f ür v or dem  1. J a uar 2 015 beginnende Geschäftsjahre blei ben die §§ 23 , 26, 30 
und 31 in der b is zum 9. Juli 2 0 5 geltenden Fassung anwendbar. Auf  Jahresabschlüsse und 
Lageberichte für nach dem 31. De zember 2014 und vor dem 1. J anuar 2016 beginnende Ge-
schäftsjahre bleiben die §§ 23, 26 un d 30 in der bis zum 9. Juli 2015 geltenden Fassung und § 
31 in der bis zum 22. Juli 2015 geltenden Fassung anwendbar. 
 
(14) § 23 in der Fassung des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 11. April 2017 (BGBl. I 
S. 802) sind erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse, Lage- und Konzernlageberichte für 
das nach dem 31  Dezember 2016 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. § 23 in der bis zum 
18. April 2017 geltenden Fassung ist unbeschadet des Absatzes 13 l etztmals anzuwenden auf 
Lage- und Konzernlageberichte für das vor dem 1. Januar 2017 beginnende Geschäftsjahr. 
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